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V e r t r a g 
über die Grundordnung der Europäischen Union
(EU-GV)
Wir, die Völker der in der Gemeinschaft der europäischen Union verbundenen Staaten,

im Bewusstsein 

der uns einenden Werte, der unveräußerlichen  Würde, Freiheit und Gleichheit des Menschen,

unserer gemeinsamen vielfältigen Kulturen und Traditionen,

aber auch unserer gemeinsamen Verantwortung vor dem Hintergrund der furchtbaren Erfahrungen von Krieg, Fremdbestimmung, Entwürdigung des Menschen und Unrecht, 

haben, 

um die Solidarität zwischen uns stärken, 

um den Frieden und die Sicherheit, das Gemeinwohl und den nachhaltigen, verantwortlichen Fortschritt in Europa und der Welt besser fördern zu können,

kraft unserer unteilbaren Souveränität,

der Europäische Union, vertreten durch unsere Regierungen, mit diesem Vertrag die nachfolgende Grundordnung gegeben:

1 . Hauptteil:  Die Grundrechte und die Unionsbürgerschaft

1. Abschnitt:  Würde des Menschen

Art. 1. Würde des Menschen

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.

Art. 2. Recht auf Leben

(1) Jede Person hat das Recht auf Leben.

(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Art. 3. Recht auf Unversehrtheit

Art. 4. Verbot der Folter

Art. 5. Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit

2. Abschnitt:  Freiheiten

Art. 6. Recht auf Freiheit und Sicherheit

Art. 7. Achtung des Privat- und Familienlebens

Art. 8. Schutz personenbezogener Daten

Art. 9. Ehe- und Familienfreiheit

Art. 10. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Art. 11. Freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Art. 12. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Art. 13. Freiheit von Kunst und Wissenschaft

Art. 14. Recht auf Bildung

Art. 15. Berufsfreiheit

Art. 16. Unternehmerische Freiheit

Art. 17. Eigentumsrecht

Art. 18. Asylrecht

Art. 19. Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

3. Abschnitt:  Gleichheit

Art. 20. Gleichheit vor dem Gesetz

Art. 21. Besondere Diskriminierungsverbote

Art. 22. Pluralität

Art. 23. Gleichheit von Mann und Frau

Art. 24. Rechte des Kindes

Art. 25. Rechte älterer Menschen

Art. 26. Rechte von Menschen mit Behinderungen

4. Abschnitt:  Solidarität

Art. 27. Betriebliche Mitwirkung der Arbeitnehmer

Art. 28. Koalitions- und Arbeitskampffreiheit 

Art. 29. Arbeitsvermittlung

Art. 30. Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung

Art. 31. Angemessene Arbeitsbedingungen

Art. 32. Kinder- und Jugendarbeit

Art. 33. Familien- und Berufsleben

Art. 34. Soziale Sicherheit und Unterstützung

Art. 35. Gesundheitsschutz

Art. 36. Zugang zu Dienstleistungen

Art. 37. Umweltschutz

Art. 38. Verbraucherschutz

5. Abschnitt:  Bürgerrechte

Art. 39. Europawahlrecht

Art. 40. Kommunalwahlrecht

Art. 41. Recht auf gute Verwaltung

Art. 42. Recht auf Zugang zu Dokumenten

Art. 43. Recht auf Einschaltung des Bürgerbeauftragten

Art. 44. Petitionsrecht

Art. 45. Freizügigkeit und freier Aufenthalt

Art. 46. Diplomatischer und konsularischer Schutz

6. Abschnitt:  Justizielle Rechte

Art. 47. Justizgewähransprüche

Art. 48. Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

Art. 49. Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Strafe

Art. 50. Ne bis in idem

7. Abschnitt:  Anwendung und Reichweite der Grundrechte

Art. 51. Wirkung der Grundrechte

(1) Alle Organe und Einrichtungen der Union achten und schützen diese Grundrechte im Rahmen ihrer Kompetenzen. Kompetenzen und neue Zuständigkeiten zugunsten der Union werden durch diese Grundrechte nicht begründet.

(2) Die Mitgliedsstaaten und ihre Untergliederungen sind an diese Grundrechte nur bei der Ausführung des Unionsrechts gebunden.

Art. 52. Eingriffe und Rechtfertigungen

(1) Jede Einschränkung der Ausübung dieser Grundrechte muss gesetzlich vorgesehen sein und den wesentlichen Gehalt dieser Rechte achten.

(2) Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.

Art. 53. Verhältnis zu nationalen und internationalen Grundrechtsgewährleistungen

(1) Grundrechte, die denen der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen, haben die gleiche Bedeutung und Tragweite, die ihr von dieser Konvention verliehen wird. Dem steht nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weitergehenden Schutz gewähren kann.

(2) Keine Bestimmung dieses Hauptteils ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union, das Völkerrecht einschließlich der Europäischen Menschrechtskonvention und der anderen internationalen Übereinkommen, bei denen die Union oder alle Mitgliedsstaaten Vertragsparteien sind, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedsstaaten anerkannt werden. 

Art. 54. Missbrauchsverbot und Verwirkung

Keine Bestimmung dieses Hauptteils ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit aufzunehmen oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die hierin verbürgten Grundrechte abzuschaffen oder stärker einzuschränken als in diesem Hauptteil vorgesehen.

2 . Hauptteil:  Die Union und die Mitgliedsstaaten

1. Abschnitt:  Grundlagen der Union

Art. 55. Verfassung der Europäischen Union

(1) Die durch diesen Vertrag neu konstituierte Europäische Union (Union) ist ein freiwilliger, unbefristeter Zusammenschluss souveräner, demokratisch und rechtstaatlich verfasster Staaten.

(2) Alle öffentliche Gewalt der Union geht von den in der Union vereinigten Nationen aus. Sie wird von den Bürgern durch die hierzu berufenen Organe ihrer Mitgliedsstaaten sowie als Unionsbürger gemeinsam durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und in den Grenzen dieser Verfassung zur Ausübung an die gemeinschaftlichen Organe und Einrichtungen der Union übertragen.

(3) Die Union handelt in den hierfür nach Maßgabe dieser Grundordnung vorgesehenen Fällen durch eigene Organe, Behörden, Agenturen und andere Einrichtungen sowie durch die Stellen und Einrichtungen der Mitgliedsstaaten.

(4) Unionsbürger ist jeder Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates.

Art. 56. Subsidiarität, Einzelermächtigung und Kernbereichsschutz der Mitgliedsstaaten

(1) Die Union kann nur die Kompetenzen ausüben, die ihr von den Mitgliedsstaaten und ihren Völkern auf Grund dieses Grundordnungsvertrages zur Erfüllung der hierin genanten Aufgaben und Ziele ausdrücklich übertragen werden. 

(2) Ihre Maßnahmen gehen nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(3) Die Union beachtet als unabdingbaren Kernbereich die nationale, kulturelle und soziale Identität der Mitgliedsstaaten und ihre primäre Verantwortung für die Sicherheit und das Gemeinwohl ihrer Bürger und der anderen, ihrer Hoheit unterworfenen Privatpersonen.

(4) Alle öffentlichen Aufgaben werden, soweit möglich, auf der dem Betroffenen nächsten Ebene öffentlicher Gewalt innerhalb der Mitgliedsstaaten wahrgenommen (Subsidiarität). In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließlich Zuständigkeiten fallen, wird die Union nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen, insbesondere wegen ihres Umfang oder Wirkung, in keiner angemessenen Weise durch oder innerhalb der Mitgliedsstaaten erreicht werden können.

Art. 57. Gemeinsame Grundlagen 

(1) Die Union beruht auf den Grundsätzen der Achtung der Grundrechte, der Freiheit, Demokratie und der sozialen Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemein. 

(2) Die bestehenden
 Rechte der Kommunen und Regionen auf Selbstverwaltung werden beachtet. Das Recht ethnischer Gemeinschaften auf Schutz, Erhaltung und Pflege ihrer nationalen Identität, insbesondere ihrer Sprache, ihres Brauchtums und Kultur, sowie ihres Siedlungsgebietes ist zu gewährleisten.
 Die Union unterstützt die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Kompetenzen bei der Verwirklichung dieser Rechte, insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und die angemessene politische Mitgestaltung im Rahmen der Union.

(3) Die Union bekennt sich mit ihren Mitgliedsstaaten zu den Prinzipien einer friedlichen und solidarischen Völkergemeinschaft und eines nachhaltigen Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen und Umwelt. 

(4) Alle Organe und Einrichtungen, die für die Union handeln, sind an die durch diese Grundordnung begründete demokratische Rechtsordnung gebunden. 

(5) Alle Maßnahmen der Union müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Willkürverbot genügen. 

(6) Vorbehaltlich besonderer verfassungsmäßig gerechtfertigter Bestimmungen ist jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit innerhalb der Union verboten.

Art. 58. Geltungsraum

(1) Diese Grundordnung gilt im gesamten Territorium der Mitgliedsstaaten, soweit diese nicht einzelne Außengebiete von dieser Geltung bei der Annahme dieses Vertrages ausgenommen haben. Lösen außerhalb dieses Territoriums stattfindende Sachverhalte Wirkungen im Unionsgebiet, auf die sich das Unionsrecht bezieht, ist jede zweckdienliche Abstimmung mit anderen betroffenen Staaten herbeizuführen, sofern diese Ziele der Union nicht erheblich beeinträchtigt.

(2) Jeder Staat,
 der sich zu den Grundsätzen und Grundwerten nach diesem Abschnitt, insbesondere den Grundrechten bekennt, sie als bindend anerkennt und die Gewähr für ihre tatsächliche Beachtung bietet, kann als Mitglied in die Union aufgenommen werden, sofern er dies beantragt. Der Beitritt erfolgt nach Abschluss eines Aufnahmevertrages mit der Union durch Ratifikation des Beitritts zu diesem Vertrag und dem weiteren Primärrecht durch alle beteiligten Staaten.

(3) Die Union räumt jedem Staat, dessen Aufnahmeantrag sie angenommen hat,
 bis zu dessen Aufnahme einen besonderen Beobachterstatus ein.

Art. 59. Geltungsdauer der Union

(1) Die Union kann nur durch einen Vertrag aller Mitgliedsstaaten aufgehoben werden.

(2) Nach dem Verfahren für die Änderung dieses Vertrages ist jedem Mitgliedstaat, der dies nach seinen verfassungsrechtlichen Bestimmungen unter gebotener Beteiligung der Bevölkerung wirksam beschlossen hat, die Möglichkeit zu geben, seine Mitgliedschaft in der Union nach einer angemessenen Übergangsfrist zu beenden.

(3) Jeder Staat behält sein Recht zur Kündigung der Unionsverträge aus wichtigem Grund. Angemessene Übergangsregelungen sind sicherzustellen.

Art. 60. Pflichten und Pflichtverletzungen der Mitgliedsstaaten

(1) Die Mitgliedsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen, die sich aus dem Recht der Union ergeben. Sie unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Aufgaben der Union gefährden könnten.

(2) Die Union und die Mitgliedsstaaten handeln als Partner nach Treu und Glauben nach dem Grundsatz der gebotenen, möglichst umfassenden gegenseitigen Rücksichtnahme. Dies schließt die frühzeitige gegenseitige Information und Abstimmung bei allen die andere Seite interessierenden Fragen ein.

(3) Die Union hat die unbeschränkte Rechts- und Handlungsfähigkeit in allen Mitgliedsstaaten.

(4) Der Präsident der Union, die Mitglieder der Kommission, die Hohen Beauftragten, die Unionsrichter und Mitglieder des Rechnungshofs genießen in allen Mitgliedsstaaten die üblichen für ihr Amt erforderlichen diplomatischen Vergünstigungen und Befreiungen.

(5) Verletzt ein Mitgliedsstaat die ihn durch oder aufgrund dieser Grundordnung treffenden Pflichten, so kann die Kommission oder ein Mitgliedsstaat den Gerichtshof anrufen. Stellt der Gerichtshof fest, dass der Mitgliedsstaat gegen eine derartige Pflicht verstoßen hat, so hat dieser Mitgliedsstaat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben. Ergreift er diese dennoch nicht innerhalb einer angemessenen Zeit, so kann die Kommission ihm eine angemessene Frist setzen und nach deren Verstreichen beim Gerichtshof die Verhängung eines angemessenen Zwangsgeldes beantragen.

(6) Verletzt ein Mitgliedsstaat schwerwiegend und anhaltend die Grundsätze der Union oder weigert er sich beständig, seine nach Abs. 5 festgestellten Pflichten zu erfüllen, so kann der Rat auf Vorschlag eines Drittels seiner Mitglieder oder der Kommission, nach Zustimmung des Parlaments, mit qualifizierter Mehrheit bestimmte Rechte des Mitgliedsstaats einschließlich der Stimmrechte seiner Vertreter aussetzen. Der Rat entscheidet nach Anhörung des betroffenen Mitgliedsstaates, wobei dessen Stimmen nicht mitgerechnet werden. Das Parlament beschließt mit 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens aber der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder. Die Entscheidung wird mit Verkündigung durch den Präsidenten der Union wirksam. Die Verpflichtungen aus diesem Vertrage bleiben verbindlich. Entsprechendes gilt für die Abänderung und Aufhebung der nach Satz 1 getroffenen Maßnahmen. 

2. Abschnitt:  Aufgaben der Union

Art. 61. Binnenmarkt

(1) Die Mitgliedsstaaten bilden einen gemeinsamen Binnenmarkt für alle Waren und Dienstleistungen, der über gemeinsame Außenzölle verfügt.

(2) Die Union gewährt die Freiheit des Verkehrs mit Waren und Dienstleistungen, das freie Niederlassungsrecht, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den freien Kapital- und Zahlungsverkehr nach Maßgabe der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften; diese können durch Unionsrecht fortentwickelt werden.

(3) Binnenzölle in jeglicher Form sind zwischen den Mitgliedsstaaten verboten. Alle mengenmäßigen Beschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedsstaaten sind abgeschafft. 

(4) Einschränkungen von Abs. 2 und Abs. 3 S. 2 können durch die Mitgliedsstaaten getroffen werden, sofern 

1. diese auf Grundlage eines Unionsgesetzes erfolgen;
 

2. dem Mitgliedsstaat eine entsprechende Kompetenz ausnahmsweise vorbehalten wurde; 

3. solange vereinbarte Übergangsfristen noch nicht verstrichen sind; oder

4. sie im Rahmen des allgemeinen Unionsrechts zu einem legitimen staatlichen Zweck, insbesondere im Bereich von Art. 56 III erfolgen, den Grundsätzen des Art. 57 V genügen und weder eine gezielte Diskriminierung verbergen noch das Funktionieren des gemeinsamen Marktes grundsätzlich in Frage stellen.

(5) Das Recht der Mitgliedsstaaten zu Ausnahmen von Abs. 2 und Abs. 3, S. 2, die aus überwiegenden Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen, des nationalen Kulturguts oder des gewerblichen und kommerziellen Rechtsschutzes gerechtfertigt sind, bleibt durch diese Grundordnung unbeschadet, sofern sie weder eine willkürliche Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten darstellen. Auf Unionsrecht, das diese Befugnis einschränken soll, findet Art. 95 Anwendung.

Art. 62. Wirtschafts- und Währungsunion

(1) Zwischen Mitgliedsstaaten der Union besteht eine Währungsunion. Die Überwachung der Stabilität der gemeinsamen Währung obliegt dem Europäischen System der Zentralbanken, das bei der Erfüllung dieser Aufgabe von staatlichen Weisungen unabhängig ist. Jeder Mitgliedsstaat, der die hierfür vorgesehenen Kriterien erfüllt, wird auf seinen Antrag in die Währungsunion aufgenommen.

(2) Die Union wirkt auf eine koordinierte Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten, und eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmungen und Standorte hin.

(3) Die Union fördert die nachhaltige, ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung in allen Mitgliedsstaaten.

Art. 63. Gemeinsamer Raum der Sicherheit und des Rechts

(1) Die Union strebt den Aufbau eines gemeinsamen Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an. Die Union fördert jede geeignete Form grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, insbesondere im Bereich der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. 

(2) Akte, Urkunden und Verfahren der öffentlichen Gewalt in jedem Mitgliedsstaat genießen volle Glaubwürdigkeit und Anerkennung in allen anderen Mitgliedsstaaten. Die Mitgliedsstaaten und die Union tragen Sorge für ein effizientes Verfahren zur Nachprüfung der Authentizität.

(3) Alle Stellen, die öffentliche Aufgaben in den Mitgliedstaaten ausüben, und alle Behörden und Einrichtungen der Union leisten einander auf Ersuchen die erforderliche und gebotene Rechts- und Amtshilfe. Hierzu gehört auch die Auslieferung zwischen den Mitgliedsstaaten, soweit der Zweck des Verfahrens nicht hinreichend in anderer Weise erreicht werden kann.

Art. 64. Raum der Mobilität, der Kommunikation und des gemeinsamen Wohlstandes

(1) Die Union und die Mitgliedsstaaten unternehmen im Rahmen ihrer Kompetenz und Grundordnung alle möglichen Schritte, um den Austausch und die Mobilität der Bürger über die Binnengrenzen hinweg zu fördern und bestehende Erschwernisse und Hindernisse zu beseitigen, insbesondere in den Bereichen des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts, der Sozialversicherung,
 der öffentlichen Abgaben, der wirksamen Verfolgung und Vollstreckung von privaten Ansprüchen, sowie der öffentlichen und politischen Rechte.

(2) Die Union fördert jede Form einer die Mitgliedsstaaten übergreifenden politischen und sozialen Öffentlichkeit, die ihren in Art. 57 genannten Grundprinzipien entspricht, namentlich in Form von demokratischen Parteien, Verbänden, Organisationen und Medien sowie den Kontakt dieser Einrichtungen zwischen den Mitgliedsstaaten. Die Union schützt und fördert die kulturelle Vielfalt und Identität Europas in ihrer gesamten Bandbreite.

(3) Die Union unterstützt die Mitgliedsstaaten in ihrer Sorge für das Gemeinwohl und die harmonische, nachhaltige kulturelle und soziale Entwicklung in ihrem Geltungsbereich. Sie schützt bei allen ihren Handlungen die natürlichen Lebensgrundlagen und die soziale Kohärenz der Gesellschaften.

(4) Die Union wirkt auf den Abbau bestehender Diskriminierungen i.S.v. Art. 21 I hin.

Art. 65. Die Union in der Völkergemeinschaft

(1) Die Union bündelt die Anstrengungen der Mitgliedsstaaten für eine friedliche, demokratische und solidarische Völkergemeinschaft und ihre globale nachhaltige ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung auf der Grundlage des Völkerrechtes. Sie achtet das unbedingte Primat friedlicher Mittel und setzt sich für dessen aktive Durchsetzung ein.

(2) Die Union setzt sich nachdrücklich für die Aufgaben und Ziele der Vereinten Nationen ein und arbeitet gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten aktiv im System der Vereinten Nationen mit.

(3) Zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit weniger entwickelten Staaten kann die Union besondere Formen der Kooperation und Vergünstigungen im Rahmen ihrer Kompetenzen vereinbaren und diese assoziieren. Diese Maßnahmen sollen primär zur nachhaltigen Förderung der wirtschaftlichen, sozialen demokratischen und rechtsstaatlichen Entwicklung im Interesse der Einwohner dieser Staaten dienen. Überseeischen Länder und Herrschaftsgebiete der Mitgliedsstaaten können nach S. 1 und 2 auch zur Herstellung und Erhaltung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der Union assoziiert werden.

(4) Innerhalb ihrer Aufgaben unterhält die Union alle zweckdienlichen Beziehungen zum Europarat, der OECD, der OSZE, der NATO und anderen einschlägigen internationalen Organisationen.

(5) Soweit ihre Ziele nicht hinreichend durch die Mitgliedsstaaten vertreten werden, kann die Union eigene Beziehungen zu Drittstaaten unterhalten.

Art. 66. Regionale Sicherheitsgemeinschaft

(1) Die Mitgliedsstaaten wirken in der Union auch zum Erhalt ihrer Souveränität, Integrität und Sicherheit gegen jeden Angriff von innerhalb oder außerhalb ihres Geltungsgebiets und zur Verhinderung von gewaltsamen internationalen Konflikten zusammen.

(2) Sie verpflichten sich, sich nach bestem Vermögen im Rahmen ihrer Verfassungsordnung auf Anforderung des betroffenen Mitgliedsstaat den nötigen gegenseitigen Beistand zu leisten.

(3) Die Union ist in ihrem Geltungsbereich Regionalorganisation gem. Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen.

Art. 67 Gemeinsame Wirtschaftsräume

(1) Die Union und ihre Mitgliedsstaaten bilden durch Vertrag mit anderen europäischen Staaten einen gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraum; dieser gründet sich auf den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräften, Kapital und Zahlungsmitteln, der nach den erforderlichen Übergangsfristen hergestellt wird.

(2) Der Wirtschaftsraum strebt auch die weitgehende Harmonisierung von Rechtsvorschriften im Rahmen eines Gemeinsamen Marktes an. 

(3) Zu diesem Zweck kann die Union erforderliche Kompetenzen an gemeinsame, demokratisch legitimierte Organe übertragen und den weiteren Mitgliedsstaaten dieses Wirtschaftsraums besondere Beobachter und Mitwirkungsrechte einräumen.

(4) Die Union kann dem entsprechend auch mit anderen Staaten gemeinsame Präferenzzonen und Wirtschaftsräume bilden.

3. Abschnitt:  Ausgestaltung der Union

Art. 68. Europäische Parteien

(1) Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen dazu bei, ein europäisches Bewusstsein herauszubilden und den politischen Willen der Unionsbürger europaweit zum Ausdruck zu bringen.

(2) Sie wirken bei der politischen Willensbildung der Unionsbürger in Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Union mit. Sie haben das Recht auf politische Chancengleichheit und ungehinderte Kommunikation mit den Unionsbürgern.

(3) Zur Wahrnehmung der Rechte aus diesem Artikel müssen politische Parteien auf europäischer Ebene auf dem Grundsätzen der freiwilligen Mitgliedschaft und der innerparteilichen Demokratie beruhen. Sie dürfen sich nicht in gewaltsam-aggressiver Weise gegen die Grundsätze und demokratisch-rechtstaatliche Grundordnung der Union und der Mitgliedsstaaten richten. Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen entscheidet in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof.

(4) Politische Parteien, die an Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen, haben ihre Satzung und satzungsmäßigen Vertreter sowie ihre Einkünfte und Vermögen durch wahrheitsgemäße Mitteilung an den Präsidenten des Parlamentes offen zu legen, die dieser veröffentlicht. Danach kann ihnen eine angemessene Beihilfe für ihre tatsächlich aus der Wahlbeteiligung entstandenen Kosten aus Haushaltsmitteln der Union gewährt werden, sofern diese nicht die Eigenmittel der Parteien übersteigt und die Mittel nicht zur direkten oder mittelbaren Finanzierung politischer Verbände auf mitgliedsstaatlicher Ebene verwendet werden.

(5) Das weitere regelt ein Unionsgesetz.

Art. 69. Die Rechtsordnung der Union

(1) Das Recht der Union basiert auf ihrer Grundordnung, die durch diesen Vertrag und, soweit sie diesem nicht widersprechen, durch die weiteren Gründungsverträge der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften einschließlich der Änderungsverträge und Protokolle gebildet wird. 

(2) Das Unionsrecht besteht aus den formalen Rechtssetzungsakten (Unionsgesetzen), sowie, ihnen im Rang nachgehend, den Verordnungen und Richtlinien von Rat und Kommission und weiteren hierzu ermächtigten Stellen.

(3) Sofern diese keine widersprechende Regelung enthalten, gelten die überkommenen Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften fort. 

(4) Erwiesenes Gewohnheitsrecht und gemeinsame Rechtstraditionen der Mitgliedsstaaten sind als Quelle des Unionsrechts nur von Gerichten und Behörden zu berücksichtigen, soweit sie den Unionsgesetzten, Verordnungen und Richtlinien nicht widersprechen.

(5) Auf Grundlage des Unionsrechts ergehen für konkrete Fälle Entscheidungen, die gegenüber ihrem Adressaten und anderen unmittelbar Betroffenen Rechtswirkungen auslösen.

(6) Alle anderen Vorschriften, Regelungen und Akte haben Rechtswirksamkeit nur für und innerhalb der Stellen, für die sie erlassen wurden.

Art. 70. Wirkung des Unionsrechtes

(1) Das Recht der Union geht widersprechendem Recht der Mitgliedsstaaten vor. Es ist von allen Gerichten, Behörden und sonstigen Stellen der Union und der Mitgliedsstaaten vorrangig anzuwenden und erzeugt im gesamten Geltungsbereich dieses Vertrages für jeden Betroffenen unmittelbar Recht und Pflichten, soweit es nicht ausdrücklich oder eindeutig nach Sinn und Zweck etwas anderes bestimmt.

(2) Soweit die Union nicht in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeit handelt, erlässt sie Unionsgesetze oder Rechtssetzungsakte des Rates oder der Kommission grundsätzlich in der Form von Richtlinien zur Umsetzung der Mitgliedsstaaten nach ihrem nationalen Recht. Direkte Regelungen dürfen nur erfolgen, wenn dies zur Verwirklichung des Gesetzes- bzw. Verordnungszweckes, insbesondere wegen der Besonderheit der Materie oder besonderer Eilbedürftigkeit erforderlich ist. 

(3) Werden Richtlinien der Union nicht in angemessener Zeit umgesetzt, so kann sich jedermann gegen den Mitgliedsstaat auf die darin festgelegten Rechte berufen, wenn diese hinreichend konkretisiert sind und deren Gewährung und Ausgestaltung nicht dem Ermessen der Mitgliedsstaaten überlassen wurde. Der Mitgliedsstaat haftet für die durch die nicht rechtzeitige Umsetzung verursachten Schäden.

Art. 71. Stellung der Union und ihrer Mitglieder in der Völkergemeinschaft

(1) Die Union besitzt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche volle völkerrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit.

(2) Die völkerrechtliche Stellung der Mitgliedsstaaten, insbesondere ihre Fähigkeit, Verträge und Abkommen untereinander und mit Dritten zu schließen, wird durch die Mitgliedschaft in der Union nicht beeinträchtigt.

(3) Die Union und ihre Mitgliedsstaaten befolgen die gemeinsam beschlossene Standpunkte und Maßnahmen achten auf die Kohärenz der von ihr ergriffenen außenpolitischen Maßnahmen. Soweit es die Aufgaben der Union erfordern, achten die Mitgliedsstaaten in internationalen Organisationen auf ihr abgestimmtes Auftreten; sie üben die Ihnen innerhalb dieser Organisationen zustehenden Stimmrechte im Sinne des gemeinsamen Interesses und nach vorheriger Absprache aus, sofern nicht zwingende nationale Interessen ausnahmsweise ein abweichendes Verhalten unabdingbar erfordern.

(4) Die Rechte der Union gegenüber einem Mitgliedsstaat, der durch völkerrechtlich wirksame Handlungen den durch oder aufgrund dieses Vertrages eingeräumten Kompetenzen der Union zuwiderhandelt, bestimmen sich als Verletzung dieses Vertrages.

Art. 72. Völkerrecht

(1) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil der Rechtsordnung der Union und gehen dem einfachen Unionsrecht vor. 

(2) Völkerrechtliche Verträge der Union werden durch Unionsgesetze in Wirkung gesetzt.

(3) Die Union kann durch völkerrechtlichen Vertrag einzelne bei ihr bestehende Kompetenzen auf andere internationale Organisationen übertragen, in denen sie Mitglied ist. Dieser bedarf der Ratifikation in allen Mitgliedsstaaten, sofern nicht lediglich ausschließliche Befugnisse der Union oder Maßnahmen betroffen sind.

Art. 73. Symbole, Sitz und Sprachen der Union

(1) Die europäische Flagge mit zwölf goldenen fünfzackigen Sternen im Kreis auf dunkelblauem Grund ist offizielles Symbol der Union. Weitere Symbole können durch das Unionsgesetz bestimmt werden.

(2) Der Sitz der Organe und Behörden der Union wird durch das Unionsgesetz im Einvernehmen mit dem vorgeschlagenen Sitzstaat festgelegt. Dabei ist auf eine angemessene geografische und effiziente Verteilung zu achten. Die erforderlichen Regelungen mit dem Sitzstaat erfolgen durch Verwaltungsabkommen.

(3) Jede Amtssprache eines Mitgliedsstaates ist Amtssprache der Union (Unionssprache); jedermann hat das Recht, mit den Organen und Behörden der Union in der von ihm gewählten Unionssprache zu kommunizieren und Antwort in dieser Sprache zu erhalten. Das Gesetz- und Amtsblatt sowie alle vergleichbaren öffentlichen Publikationen der Union erscheinen in allen Unionssprachen. Offizielle Akte der Union sind im Wortlaut aller Unionssprachen gleichermaßen verbindlich. Die Arbeitssprachen innerhalb der Organe und Behörden der Union werden nach Zweckmäßigkeit und Angemessenheit bestimmt.

3 . Hauptteil:  Die Legislative der Union

1. Abschnitt:  Das Europäische Parlament

Art. 74. Das Europäische Parlament

(1) Das Europäische Parlament besteht aus höchstens 700 Abgeordneten, die von allen Unionsbürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf fünf Jahre nach einem einheitlichen Wahlrecht gewählt werden.

(2) Die Sitze werden zwischen den Mitgliedsstaaten nach angemessener Gewichtung ihrer Bevölkerungszahl verteilt; jeder Staat ist mit mindestens 3 Mandaten zu berücksichtigen. 

(3) Bis zur Regelung durch ein Organisationsgesetz finden die Grundsätze der Verhältniswahl auf der Ebene der Mitgliedsstaaten Anwendung. Dabei können regionale Wahlkreise gebildet werden. In jedem Mitgliedsstaat werden in dieser Weise je 1 Mio. Einwohner ein Abgeordneter, jedoch werden für höchstens die ersten beiden Wahlen nach dieser Vorschrift für die ersten 10 Mio. Einwohner jeweils pro 500.000 Einwohner ein Abgeordneter bestimmt. Reste der Einwohnerzahlen sind aufzurunden.

(4) Soweit keine unionsrechtlichen Regelungen bestehen, wird das weitere durch die Gesetze der Mitgliedsstaaten geregelt.

Art. 75. Wählbarkeit und Inkompatibilität

(1) Wahlberechtigt und wählbar ist jeder Unionsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet und in dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen ständigen Aufenthalt hat oder dessen Staatsbürger er ist, die politischen Rechte nicht zur Zeit der Wahl durch rechtskräftiges Urteil verloren hat.

(2) Kein Mitglied des Parlamentes darf dem Rat, dem Senat, einer nationalen Regierung oder einem nationalen Parlament angehören.

(3) Die Abgeordneten üben ihr Mandat vorbehaltlich ihres Todes, Rücktritts oder Wegfall ihrer Wählbarkeit bis zur Konstituierung eines neuen Parlaments aus. Die Nachfolge im Falle eines vorzeitigen Endes eines Mandats wird durch das Unionsrecht geregelt.

(4) Wahlprüfung und Entscheidung über den Verlust der Mitgliedschaft obliegt dem Parlament. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an den Gerichtshof zulässig.

Art. 76. Aufgaben und Immunitäten der Abgeordneten

(1) Die Abgeordneten sind frei, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesamtwohl der Union vor ihrem Gewissen verantwortlich.

(2) Abgeordnete fungieren als Bindeglied zwischen der Union und ihren Wählern und sorgen zwischen diesen für den angemessenen Austausch von Informationen und Meinungen in beide Richtungen.

(3) Kein Abgeordneter darf wegen in Wahrnehmung seines Mandats geäußerter Meinungen oder vorgenommenen Abstimmungen verfolgt oder außerhalb seiner Kammer zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für wissentliche verleumderische Beleidigungen.

(4) Kein Abgeordneter darf ohne Genehmigung des Parlamentes wegen einer Straftat festgenommen oder sonst in seiner Fortbewegungsfreiheit eingeschränkt werden, sofern er nicht auf frischer Tat gefasst wird.

(5) Abgeordnete sind berechtigt, über ihnen in dieser Funktion anvertraute Tatsachen und deren Quelle Aussage und Zeugnis zu verweigern. Soweit es zur Wahrung dieses Rechtes erforderlich ist, ist jede Beschlagnahme, Durchsuchung oder sonstige Ermittlungs- oder Zwangsmaßnahme unzulässig.

(6) Niemand darf wegen seines Mandates dienstlich oder beruflich oder in anderer Weise benachteiligt, oder an der Bewerbung um ein Mandat oder dessen Ausübung gehindert werden. 

(7) Wer vorsätzlich die in Abs. 1 – 6 genannten Freiheiten verletzt oder dies in rechtlich relevanter Weise versucht oder durch Tun oder Unterlassen unterstützt, ist entsprechend seiner Schuld zu bestrafen.
 

Art. 77. Amtsentschädigung, Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit

(1) Abgeordnete haben das Recht auf eine angemessene, ihren Unterhalt sichernde Entschädigung nach Maßgabe ihrer Tätigkeit im Rahmen der Union, sowie auf Ersatz der zur Ausübung ihres Mandats notwendigen Kosten.

(2) Abgeordnete haben alle Zuwendungen Dritter sowie alle Mitgliedschaften in Aufsichts- und Leitungsgremien von Unternehmen während der Dauer ihres Mandates offen zu legen.

(3) Abgeordnete, die sich angeboten oder bereit erklärt haben, für eine Abstimmung oder vergleichbare Handlung im Rahmen ihres Mandates einen besonderen Vorteil anzunehmen, oder ein durch ein Unionsgesetz bestimmtes, schweres Verbrechen gegen die Grundprinzipien der Union unternommen haben, sind vor dem Gerichtshof anzuklagen. Urteilt der Gerichtshof, dass eine solche erhebliche und schuldhafte Tat vorliegt, hat er dem Betroffenen sein Mandat und seine Ansprüche nach Abs. 1 abzuerkennen.

Art. 78. Organisation

(1) Das Parlament tritt spätestens 30 Tage nach seiner Wahl erstmalig zusammen.

(2) Es gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt dieser gemäß aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium und bildet ständige und nichtständige beratende Ausschüsse.

(3) Sein Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt in allen Diensträumen des Parlaments aus; nur mit seiner Genehmigung dürfen Ermittlungs- oder Vollzugsmaßnahmen in diesem Räumen stattfinden.

(4) Die von den Abgeordneten gebildeten politischen Fraktionen und Gruppen sind an der Arbeit im Plenum und in den Ausschüssen angemessen zu beteiligen. 

Art. 79. Sitzungen und Beschlüsse

(1) Das Parlament kann alle Angelegenheiten, die die Union und ihre Bürger betreffen, zum Gegenstand der Debatte machen und hierzu Resolutionen verabschieden.

(2) Es bestimmt Schluss und Wiederbeginn seiner Sitzungen. Sein Präsident kann es früher einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn ein Dritter der Mitglieder oder der Kommissionspräsident dies verlagen. Das Parlament tritt jährlich, ohne dass es einer Einberufung bedarf, am zweiten Dientag des Monats März zusammen.

(3) Das Plenum verhandelt öffentlich, sofern nicht die Öffentlichkeit mit Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen wurde. Wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen sind von jeder Verantwortlichkeit frei.

(4) Abgeordnete können ihre Rechte im Parlament nur persönlich ausüben, soweit nicht die Geschäftsordnung ausnahmsweise die Vertretung im Einzelfall durch ein anderes Mitglied zulässt.

(5) Das Parlament beschließt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(6) Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Misstrauensantrag, verbunden mit dem Vorschlag eines Nachfolgers für das Amt des Kommissionspräsidenten, eingebracht, so darf das Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung darüber entscheiden.

Art. 80. Untersuchungsausschüsse

(1) Das Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missbräuche bei der Anwendung desselben prüft.

(2) Ein Untersuchungsausschuss kann nicht zu behaupteten Sachverhalten eingesetzt werden, mit denen ein Gericht befasst ist, solange das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

(3) Mit der Vorlage seines Abschlussberichtes und mit dem Ende der Wahlperiode hört der Untersuchungsausschuss auf zu bestehen.

(4) Das weitere regelt ein Unionsgesetz.

Art. 81. Petitionsrecht 

(1) Jeder Unionsbürger und jede natürliche oder juristische Person kann allein oder zusammen mit anderen in Angelegenheiten, die in die Kompetenz der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das Europäische Parlament richten.

(2) Alle Petitionen werden von einem besonderen Ausschuss beraten, der dem Parlament regelmäßig einen Bericht vorlegt. Dieser kann die sachlich zuständige Stelle mit der Petition befassen.

(3) Dem Petenten dürfen aus der Petition keine Nachteile entstehen, sofern diese nicht den Tatbestand der Verleumdung oder einer vergleichbaren Straftat erfüllt.

Art. 82. Bürgerbeauftragter und andere Beauftragte

(1) Das Parlament ernennt einen Bürgerbeauftragten, der befugt ist, Beschwerden von jedem Unionsbürger oder natürlichen oder juristischen Person über Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Institutionen der Union mit Ausnahme der Rechtsprechung der Unionsgerichte entgegenzunehmen. Art. 81 III gilt entsprechend.

(2) Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrages aufgrund von Beschwerden oder von sich aus die Untersuchungen durch, die er für gerechtfertigt hält, sofern nicht die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens sind oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Missstand festgestellt, befasst er das betreffende Organ, das ihm gegenüber innerhalb von 3 Monaten Stellung nehmen kann. Der Bürgerbeauftragte legt abschließend einen Bericht gemeinsam mit der Stellungnahme nach S. 2 vor. Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis der Untersuchung angemessen unterrichtet. 

(3) Der Bürgerbeauftragte legt dem Parlament jährlich einen Bericht über die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor.

(4) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Neuwahl des Parlaments für die Dauer der Wahlperiode ernannt. Wiederernennung ist zulässig. Er kann nur auf Antrag des Parlaments durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.

(5) Art. 109 IV und V finden entsprechende Anwendung. 

(6) Entsprechend Abs. 2 - 5 wählt das Parlament einen Beauftragten für den Datenschutz im Bereich der Union und bestimmt seine Aufgaben und Befugnisse.

(7) Das Parlament kann nach Notwendigkeit andere Beauftragte entsprechend der Abs. 2-5 für bestimmte Aufgaben der öffentlichen Kontrolle bzw. zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit einsetzen.

Art. 83. Neuwahl des Parlaments

(1) Findet ein Antrag der Kommission, ihr das Vertrauen auszusprechen, keine Mehrheit im Parlament, so kann der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb von 4 Wochen
 den Präsidenten auf Ersuchen des Kommissionspräsidenten oder eigenem Antrieb ersuchen, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Das Recht erlischt mit der Wahl einer neuen Kommission.

(2) Das Parlament kann mit Mehrheit von 2/3 seiner gesetzlichen Mitgliederzahl seine Selbstauflösung beschließen.

2. Abschnitt:  Der Senat

Art. 84. Zusammensetzung

(1) Der Senat besteht aus gewählten Delegationen der in der Union zusammengeschlossenen Völker.

(2) Er sichert die demokratische Mitwirkung der gesetzgebenden Organe in den Mitgliedsstaaten an der Gesetzgebung und parlamentarischen Kontrolle in der Union.

(3) Die Gesamtzahl seiner Mitglieder (Senatoren) darf 360 nicht übersteigen. Bei seiner Zusammensetzung muss eine angemessene Vertretung der in der Union zusammengeschlossen Völker gewährleistet sein.

(4) Bis zur Regelung durch ein Organisationsgesetz entsenden


alle Mitgliedsstaaten der Union mindestens je
6 Senatoren,


Staaten mit mindestens 1,25 Mio. Einwohnern
9 Senatoren,


Staaten mit mindestens 7,5 Mio. Einwohnern 
12 Senatoren,


Staaten mit mindestens 17,5 Mio. Einwohnern 
15 Senatoren,


Staaten mit mindestens 27,5 Mio. Einwohnern 
18 Senatoren,


Staaten mit mindestens 37,5 Mio. Einwohnern 
21 Senatoren,


Staaten mit mindestens 55 Mio. Einwohnern 
24 Senatoren.

(5) In föderal verfassten Mitgliedsstaaten soll ein Drittel bis zwei Drittel der Senatoren von den Bundesländern bzw. föderalen Einheiten gewählt werden.
 Staaten mit regionalisierten Kompetenzen können eine angemessene Minderheit ihrer Senatoren bestimmen, die von Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen delegiert werden.
 

Art. 85. Wahl und Amtszeit

(1) Die Bestimmung der Senatoren erfolgt nach den Grundsätzen der allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahl nach Maßgabe der Verfassungsordnung der Mitgliedsstaaten, unmittelbar durch die Wahlberechtigten oder durch die von ihnen gewählten Volksvertretungen der jeweiligen Ebene der öffentlichen Gewalt.

(2) Werden Senatoren durch eine oder mehrere Volksvertretungen gewählt, müssen sie, ansonsten sollen sie,

1. zu dieser bzw. einer von ihnen wählbar sein, und 

2. dieser zum Zeitpunkt ihrer Wahl angehören oder bereits für eine volle Mandatsperiode angehört haben.

(3) Die Senatoren werden auf vier Jahre gewählt, wobei jeweils alle zwei Jahre eine Teilwahl möglichst der Hälfte der Senatoren jeder Delegation erfolgen soll.
 Im Falle einer Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Senates ist die Kontinuität dieser regelmäßigen Teilerneuerung sicherzustellen.

(4) Die Senatoren üben ihr Amt vorbehaltlich ihres Todes, Rücktritts oder Wegfall ihrer Wählbarkeit bis zum Amtsantritt ihres Nachfolgers aus. Beendet ein Senator sein Amt vor Ablauf seiner regulären Amtszeit, so wird ein Nachfolger für die verbleibende Dauer gewählt.

(5) Senatoren, die sich eines Verstoßes nach Art. 77 III schuldig gemacht haben, werden von ihrem Mitgliedsstaat nach gesetzlich bestimmter Beteiligung der Volksvertretung der Ebene, die sie repräsentieren, und der Entscheidung eines unabhängigen Gerichts ihr Mandat und ihre daraus folgenden Ansprüche aberkannt.

(6) Über die Wahlprüfung und Entscheidung über den Verlust der Mitgliedschaft entscheidet in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof.

(7) Das weitere regelt die Verfassungsordnung der Mitgliedsstaaten.

Art. 86. Organisation des Senates und Stellung der Senatoren

(1) Die Senatoren stehen im engen Kontakt mit ihren nationalen Parlamente und Regierungen, informieren diese unverzüglich über alle anstehenden Beschlüsse und nehmen ihre Wünsche und Anregungen entgegen, ohne an diese gebunden zu sein.
 Senatoren, die von föderalen Einheiten oder Regionen entsandt wurden, stehen zusätzlich im gleichen Verhältnis zu den Volksvertretungen und Exekutiven ihrer Ebene.

(2) Der Senat gibt sich mit qualifizierter Mehrheit eine Geschäftsordnung. 

(3) Er wählt für 2 Jahre aus seiner Mitte seinen Präsidenten, sowie sein Präsidium, dem je ein Mitglied jeder Delegation angehört.

(4) Er bildet ständige und nichtständige beratende Fachausschüsse, an deren Arbeit alle nationalen Delegationen angemessen zu beteiligen sind.

(5) Der Senat kann auch, soweit dies im Rahmen seiner Aufgaben erforderlich ist, Unterausschüsse und Beauftragte entsprechend Art. 80 und Art. 82 VII für eine Amtszeit von höchstens vier Jahren einsetzen. In Untersuchungsausschüssen ist jede Delegation stimmberechtigt zu vertreten.

(6) Der Senat kann ferner Petitionen entsprechend Art. 81 entgegen nehmen.

(7) Art. 76, 77, 78 III, und Art. 79 I, II 1-2 und III gelten für den Senat bzw. seine Mitglieder entsprechend.

Art. 87. Abstimmungen

(1) Der Senat beschließt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Senatoren. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens je ein Vertreter von 2/3 der Delegationen bei der Abstimmung anwesend ist. Weitere Erfordernisse kann die Geschäftsordnung aufstellen.

(2) Ist zu einem Beschluss die qualifizierte Mehrheit erforderlich, so kommt dieser nur zustande, wenn auf ihn mindestens 60 % der abgegebenen Stimmen entfallen und er gleichzeitig die Mehrheit der Stimmen der Senatoren in mindestens der Hälfte der nationalen Delegationen auf sich vereinigt.

(3) Jedes Mitglied des Senates kann sich im Verhinderungsfall von einem Mitglied seiner Delegation vertreten lassen.

3. Abschnitt:  Gemeinsame Vorschriften

Art. 88. Europäische Versammlung

(1) Das Europäische Parlament und der Senat können in den durch die Grundordnung oder durch Unionsgesetz bestimmten Fällen in einer gemeinsamen Sitzung als Europäische Versammlung zusammen treten.

(2) Die Sitzungen werden vom Präsidenten des Senates und einem gemeinsamen Präsidium geleitet. Das weitere regelt ein Organisationsgesetz. Im übrigen gilt die Geschäftsordnung des Parlamentes entsprechend.

Art. 89. Gemeinsame Ausschüsse

(1) Das Parlament und der Senat bilden einen gemeinsamen, paritätisch besetzten Ausschuss zur Auflösung von Konflikten bei der Gesetzgebung (Vermittlungsausschuss). Dem Ausschuss gehören je ein Vertreter der Kommission und des Rates mit beratender Stimme an. Die Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden; die Sitzungen sind nicht öffentlich.

(2) Parlament und Senat bestimmen nach jeder Teilerneuerungswahl die Mitglieder eines ständigen gemeinsamen Ausschusses, der die Systematisierung des bestehenden Unionsrechts und die Wahrung von Art. 97 III zur Aufgabe hat und hierzu jährlich Empfehlungen an beide Kammern abgibt. Die Ausschussmitglieder müssen den Kammern nicht angehören.

(3) Parlament und Senat können zur Koordinierung der ihnen gemeinsam zugewiesenen Aufgaben und Rechte weitere gemeinsame beratende Gremien bilden oder einsetzen.

Art. 90. Verhältnis zu anderen Unionsorganen

(1) Die Mitglieder der Kommission können an allen parlamentarischen Beratungen teilnehmen und müssen auf ihren Antrag jederzeit gehört werden. Der Vertreter des Rates hat Zugang zu allen Plenarsitzungen von Parlament und Senat und wird nach Maßgabe der Geschäftsordnung jederzeit gehört. Beobachter des Parlaments und Senates haben Zugang zu allen Sitzungen der jeweils anderen Kammer.

(2) Parlament und Senat können bei Beratungen die Anwesenheit des Kommissionspräsidenten oder des sachlich zuständigen Kommissionsmitglieds verlangen. Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr von und aus der Mitte der beiden Kammern gestellten Fragen. 

(3) Parlament und Senat können dem Rat und der Kommission Vorschläge und Initiativen unterbreiten.

(4) Beide Kammern erörtern in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der ihnen von der Kommission vorgelegt wird.

(5) Parlament und Senat können untereinander und mit allen anderen beschließenden und beratenden Organen Vereinbarungen über die gegenseitige Zusammenarbeit treffen, sofern diese nicht dem institutionellen Gleichgewicht nach dieser Grundordnung widersprechen.

4. Abschnitt:  Gesetzgebung der Union

1. Unterabschnitt.  Rechtsetzungskompetenzen der Union

Art. 91. Rechtsetzungskompetenzen der Union

(1) Die Kompetenz zum Erlass von Rechtsnormen obliegt den Mitgliedsstaaten, soweit sie nicht der Union zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele in dieser Grundordnung ausdrücklich übertragen wird.

(2) Die Union übernimmt darüber hinaus die bisherigen Zuständigkeiten und Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft, einschließlich der übergeleiteten Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und der Europäischen Atomgemeinschaft, sofern diese Grundordnung keine widersprechende Regelung trifft. Ihr können durch die Mitgliedsstaaten ausdrücklich weitere Kompetenzen zugewiesen werden.

(3) Soweit dies zur Realisierung der Befugnisse aus Art. 1 und 2 erforderlich ist, kann die Union auch das Verfahren und die gebotenen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen im Falle der Verletzung des Unionsrechtes regeln.

(4) Die Union hat in den Bereichen nach Abs. 1 – 3 auch, soweit nichts anders bestimmt ist, die Rechsetzungskompetenz im Verhältnis zu Drittstaaten oder internationalen Organisationen.

(5) Hat die Union ausschließlich die Befugnis, in einem Bereich tätig zu werden, so können die Mitgliedsstaaten nur im Rahmen der ihnen durch das Unionsrecht eingeräumten Befugnisse handeln.

(6) Im Bereich der gemeinsamen Zuständigkeiten mit den Mitgliedsstaaten handelt die Union unter strikter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und des Kernbereichschutzes nach Art. 56. 

(7) Beinhaltet die Kompetenzaufteilung für einen Regelungsbereich eine abschließende Aufteilung, darf diese nicht unter Rückgriff auf allgemeinere Kompetenzen, namentlich bezüglich des gemeinsamen Marktes bzw. Wirtschaftsraums, unterlaufen werden.

Art. 92. Ausschließliche Kompetenzen der Union 

Die Union hat die ausschließliche Kompetenz

1. zur Festlegung der Außenzölle, mengenmäßigen Ein-/Ausfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung mit Drittstaaten,

2. zur Gestaltung von Assoziationsbeziehungen und zur Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik,

3. zur Gestaltung der Währungspolitik durch das ESZB,

4. zur Regelung der inneren Verwaltungsangelegenheiten der Unionsorgane, einschließlich ihres Finanzwesens,

5. für das Fischereiwesen nach Maßgabe des bisherigen Gemeinschaftsrechts. 

Art. 93. Konkurrierende Kompetenzen

(1) Die Union kann tätig werden, soweit dies zur Ausgestaltung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes erforderlich ist, in den Bereichen

1. zur Realisierung des Binnenmarktes und seiner Grundfreiheiten einschließlich des Schutzes des Wettbewerbs vor Verfälschungen,

2. der gemeinsamen Handels-, und Wirtschaftspolitik mit Drittstaaten, einschließlich der Ausfuhrbeihilfen und der Zusammenarbeit im Zollwesen, sowie der Entwicklungszusammenarbeit und Assoziierung,

3. der Wirtschafts- und Währungspolitik im Rahmen der Instrumente der Währungsunion,

4. des Handels-, Privat- und Wirtschaftsrechtes für den grenzüberschreitenden Handel zwischen Unternehmen und von Unternehmen mit Verbrauchern, insbesondere zum Schutz der Verbraucher,

5. zur Ausgestaltung möglicher Rechtsformen für private Unternehmen und Gesellschaften sowie Interessenvereinigungen, deren Handlungsfeld sich über mehrere Mitgliedsstaaten erstreckt, sowie der Sicherung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten für Arbeitnehmer und Kapitaleigner bei Unternehmen, deren wesentliche Wirtschaftstätigkeit sich nicht auf einen einzelnen Mitgliedsstaat beschränkt,

6. Der Schaffung von Verfahren unter Berücksichtigung der fortbestehenden ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten, die nur im Verfahren nach Art. 95 geändert werden kann,

a) zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Sinne eines stabilen, gemeinsamen Wachstums sowie für außergewöhnliche Maßnahmen bei gravierenden Schwierigkeiten

b) zur Harmonisierung der direkten und indirekten Steuern und Abgaben der Mitgliedsstaaten.

(2) Die Union hat neben den in Art 63, Art 64 und Art. 68 ausdrücklich genannten Befugnissen auch die Kompetenz für:

1. die Koordinierung und Vereinheitlichung des Aufenthalts-, Einreise-, Asyl- und Ausländerrechtes sowie der Sorge der gemeinsamen Außengrenzen

2. die Förderung der Freizügigkeit und der damit unmittelbar zusammenhängenden Regelungen

3. die Förderung der Mobilität und des Austausches von Arbeitnehmern und Auszubildenden, Schülern, Studierenden und Wissenschaftlern zwischen den Mitgliedsstaaten und Herstellung der hierfür und für die Mobilität anderer Unionsbürger erforderlichen Verfahren zur Sicherstellung der erworbenen oder sonst gewährten sozialen Leistungen

4. Maßnahmen zur gegenseitigen Anerkennung von Ausbildungs- und sonstigen berufsqualifizierenden Abschlüssen, Diplomen und Zeugnissen

5. Die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen, insbesondere bei 

a) der Vermeidung von Kompetenzkonflikten und der Beseitigung von Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von Verfahren, 

b) der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Behörden und der Zustellung von Schriftstücken, 

c) der Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln, 

d) der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen.

(3) Die Union hat ferner zur gemeinsamen Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts die konkurrierende Kompetenz für

1. Leitpläne und Interoperabilität der transeuropäischen Netze sowie der Koordinierung und Förderung der Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zu deren Auf- und Ausbau, sowie Unterhaltung,

2. den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den Mitgliedsstaaten und mit Drittstaaten, insbesondere des Transitverkehrs, der grenzüberschreitenden Zulassung von Verkehrsunternehmen, der Schaffung gemeinsamer Leitsysteme, einschließlich der Beseitigungen von Diskriminierungen für Verkehrsunternehmen, sowie Mindeststandards zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, der Verhütung von Unfällen und der Regelung der Haftung und des Schadensausgleiches sowie der diese Risken abdeckenden Versicherungen

3. die gemeinsame Agrarpolitik, soweit diese erforderlich ist, um eine sichere Versorgung der Verbraucher und eine gesicherte Einkommenssituation der Erzeuger zu ermöglichen,

4. die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Gemeinschaft und Richtlinien für die Förderung von Wirtschaftszweigen in den Mitgliedsstaaten, einschließlich 

a) der Förderung der Anpassung der Industrie an strukturelle Veränderungen, 

b) die gezielte Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen, sowie 

c) Verfahren zur Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten

5. die Förderung der Hochtechnologieforschung,

6. die Förderung der ausgewogenen Entwicklung und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zwischen den verschiedenen Regionen in der Union durch gemeinsame Fonds.

7. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und Assoziierung nach Maßgabe von Art. 65 III.

(4) Die Union fördert neben den Mitgliedsstaaten insbesondere durch Schaffung von gemeinsamen Mindeststandards 

1. den Gesundheitsschutz in Unternehmen,

2. die Sicherheit der Verbraucher vor Produktgefahren, 

3. den Umweltschutz in Produktion und Handel,

4. den Schutz personenbezogener Daten,

5. den Schutz der Benutzer von transnationalen Telekommunikationseinrichtungen 

a) vor gefährlichen, menschenverachtenden und jugendgefährdenden Inhalten

b) beim Abschluss und der Durchführung von Rechtsgeschäften mittels dieser Einrichtungen, namentlich der Sicherung ihrer Ansprüche, sowie

c) hinsichtlich der Vertraulichkeit ihrer nicht öffentlichen Telekommunikation.

(5) Die Union hat die Kompetenz zur ergänzenden Förderung, einschließlich der Festlegung von Verfahren zur Konsultierung, Abstimmung und ggf. finanziellen Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedsstaaten, im Bereich

1. der Beschäftigungspolitik,

2. der Sozialpolitik,

3. der allgemeinen und beruflichen Bildung,

4. der Kulturpolitik,

5. des Gesundheitswesens, und

6. des Umweltschutzes

nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften des EGV.

Art. 94. Kompetenzen insbesondere im Bereich des Rates

Die Union kann auch nach Art. 99 Rechtsnormen erlassen, die betreffen:

1. Grundsätze, Strategien, Aktionen, Standpunkte und die regelmäßige Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten in den Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem EUV einschließlich der Stellung und des Verfahrens der mit der Durchführung beauftragten Stellen,

2. Die Organisation der gemeinsamen Verteidigungspolitik,

3. Die Abstimmung der Mitgliedsstaaten auf diplomatischer Ebene und in internationalen Organisationen,

4. Die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitgliedsstaaten untereinander und mit den Behörden der Union, nach dem EUV einschließlich die Organisation der europäischen Polizeibehörde und Staatsanwaltschaft sowie Empfehlungen und Richtlinien für die grenzüberschreitende Behördentätigkeit.

5. Prinzipien, Verfahren und Organisation der verstärkte Zusammenarbeit zwischeneinzelnen Mitgliedsstaaten

6. Organisation, Verfahren und Grundprinzipien der Koordinierung der gemeinsamen Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitiken der Mitgliedsstaaten durch die Kommission und den Rat.

Art. 95. Kompetenzerweiterung und -begrenzung

(1) Die Union kann über ihrer ausdrücklich benannten Kompetenzen hinaus mit einstimmigen Beschluss des Rates geeignete Vorkehrungen treffen, um

1. dringende Gefahren für die Aufgaben und Ziele der Union abzuwenden, oder 

2. dringend gebotene Verbesserungen in den in Art. 61 - 67 genannten Bereichen zu erreichen,

sofern diese in keiner anderen Weise verwirklichbar erscheinen.

(2) An Stelle des Rates können, sofern es sich um keine Materie handelt, die nach Art. 99 ausschließlich der Kompetenz des Rates unterliegt, die Maßnahmen auch durch ein Unionsgesetz erfolgen, dem die Mehrheit der Senatoren jeder nationalen Delegation und insgesamt 2/3 der Senatsmitglieder zugestimmt hat, sofern nicht diesem der Rat mit qualifizierter Mehrheit widerspricht.

(3) Nach jeweils zwei Jahren kann jede Delegation des Senates eine Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung der Kompetenzausweitung beantragen, über die der Senat mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Findet ein Beschluss über die Aufrechterhaltung der entsprechenden Normen nicht diese Mehrheit, so können die Mitgliedsstaaten Recht erlassen, das widersprechenden Regelungen des Rechtsakts vorgeht. Sind durch den Rechtsakt besondere Kompetenzen föderaler Einheiten oder verfasster Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis eingeschränkt, so können diese ebenfalls den Antrag nach S. 1 beim Präsidenten des Senates stellen.

Art. 96. Kernbereich nationalstaatlicher Verantwortung

(1) Die Union kann sich durch keine Maßnahmen der Rechtsetzung, Rechtsanwendung oder Rechtssprechung Befugnisse zuschreiben im Kernbereich des Art. 56 III, insbesondere 

1. im Kernbereich der Verfassungsordnung der Mitgliedsstaaten und ihrer Untergliederungen, namentliche ihre Grenzen, Hoheitssymbole, Organe, politische Willensbildung, Staatsbürgerschaft und daraus folgenden politischen und sozialen Bürgerrechte und Bürgerpflichten,

2. den Aufbau und die innere Organisation von Behörden und Stellen der Mitgliedsstaaten, sofern diese nicht zwingend aus einem bestimmten Verfahren beim Vollzug des Unionsrechts folgen, in keinem Fall jedoch die Auswahl und Aufsicht über das Personal;

3. für Sachverhalte der öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt,
 die keinen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, sofern nicht ein besonderes Bedürfnis nach Angleichung zwischen den Mitgliedsstaaten die Einführung von Mindeststandards und Rahmenregelungen unabdingbar macht, 

4. im Kernbereich der Kulturhoheit der Mitgliedsstaaten, namentlich betreffend 

a) Medieninhalte, sofern sie nicht ausschließlich den grenzüberschreitenden Austausch betreffen, 

b) Inhalte der Schul- oder Universitätsausbildung, 

c) den offiziellen Gebrauch von Sprachen, 

d) und das Verhältnis der Mitgliedsstaaten zu inländischen Kirchen, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften;

5. die Eigentumsordnung, sowie das bürgerliche Familien- und Erbrecht in den Mitgliedsstaaten.

(2) Die primäre Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten und ihrer Untergliederungen für die Rechtssetzung und Rechtsanwendung, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentliche Daseinsfürsorge und sozialen Sicherheit, der Bildung und Kultur, sowie der Ausführung der Planung über die Nutzung der natürlichen Ressourcen dürfen nicht in Frage gestellt werden.

Art. 97. Erforderlichkeit einer Rechtsetzung der Union bei konkurrierender Rechtsetzungskompetenz

(1) In den Bereichen der konkurrierenden Rechtssetzung darf die Union nur soweit tätig werden, wie der Zweck nicht in gleicher Weise auf oder unterhalb der Ebene der Mitgliedsstaaten erreicht werden kann. Als mildere Maßnahmen sind hierbei stets zu prüfen:

1. unkoordinierte oder abgestimmte Rechtsetzungen oder andere Maßnahmen der Mitgliedsstaaten,

2. die Empfehlung gemeinsamer Maßnahmen der Mitgliedsstaaten durch Unionsorgane,

3. lediglich die Mitgliedsstaaten zur Umsetzung verpflichtende Richtlinien,

4. eine dem nationalem Recht weichende Modellrechtsetzung,

5. die Rechtssetzung von Mindeststandards bzw. Rahmenvorschriften.

(2) Das Ergebnis dieser Prüfung ist als gesonderte Begründung jedem Unionsgesetz sowie jeder Verordnung oder Richtlinie beizufügen.

(3) Entfällt diese Notwendigkeit für bestimmte wirksame Rechtsnormen, und stellt dies der Senat oder der Rat mit qualifizierter Mehrheit fest, so sollen sie im Wege der Gesetzgebung aufgehoben werden.

(4) Der Rat, oder das Parlament und der Senat können den Mitgliedsstaaten die Annahme gemeinsamer nationaler Rechtsvorschriften empfehlen.

2. Unterabschnitt.  Gesetzgebungsverfahren

Art. 98. Regelung durch formale Gesetzgebung

(1) Durch Gesetz sind unter Beachtung des Art. 99 zu regeln:

1. alle Eingriffe in die Grund- und Bürgerrechte und Grundfreiheiten von Unionsbürgern und anderen Privatpersonen,

2. alle Fälle, in denen die Verfassungsordnung der Union dies vorsieht, insbesondere alle durch Organisationsgesetze zu regelnden Sachverhalte,

3. alle wesentlichen politischen Grundsatzentscheidungen im Rahmen der Aufgaben der Union.

(2) Diese Regelungen können aufgrund eines hinreichend nach Zweck, Inhalt und Ausmaß bestimmten Gesetzes auch mittels Durchführungsvorschriften des Rates oder der Kommission erfolgen.

(3) Rechtsetzung im Wege des Gesetzes sollen sich auf die wesentlichen Grundsatzentscheidungen beschränken und alle untergeordneten Gesichtspunkt an Regelungen der Verwaltung oder der Mitgliedsstaaten delegieren.

(4) Das bestehende Sekundärrecht und neue Gesetze der Union sind zu systematisieren und soweit möglich, zusammenhängend zu kodifizieren. Sachliche Änderungen sollen im Regelfall nur durch Änderung und Ergänzung der ursprünglichen Unionsgesetze vorgenommen werden.

(5) Das weitere regelt ein Organisationsgesetz, das auch die Fälle nach Abs. 1 Nr. 3 näher konkretisieren kann.

Art. 99. Vorbehaltskompetenzen des Rates der Union 

(1) Anstelle durch Gesetzgebung erlässt der Rat der Union Verordnungen und Richtlinien unter Mitwirkung des Parlamentes und des Senates in den Bereichen des Art. 94 sowie allen anderen Fragestellungen, die maßgeblich die Bereiche der gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik, der äußeren und inneren Sicherheit, der Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten in den Bereichen Justiz und Polizeiwesen, oder die Harmonisierung der Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik betreffen.

(2) Die Mitgliedsstaaten können für eine Übergangsdauer von höchstens 10 Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung dem Rat weitere Befugnisse einvernehmlich zuweisen oder die Einstimmigkeit im Rat in einzelnen Bereichen erforderlich für einen Beschluss machen.

(3) Der Rat kann durch Beschluss mit qualifizierter Mehrheit bestimmen, dass Materien, die unter Abs. 1 und 2 fallen, für die Zukunft der Gesetzgebung unterliegen sollen; die Kompetenzordnung im Verhältnis zu den Mitgliedsstaaten nach Art. 91-97 bleibt hiervon unberührt.

Art. 100. Initiative und Vorverfahren

(1) Gesetzesvorlagen werden in der Regel durch die Kommission nach Stellungnahme des Rates und des Senates beim Europäischen Parlament eingebracht.

(2) Diese Stellungnahmen müssen innerhalb von sechs Wochen erfolgen. Verlangt eines dieser Organe aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf Umfang oder Komplexität der Vorlage eine Verlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. In vom Rat oder von der Kommission als eilbedürftig bezeichneten Fällen verkürzt sich die Frist um drei Wochen.

(3) Der Rat, sowie nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung die Mitglieder des Parlamentes oder eine Senatsdelegation, können die Kommission ersuchen, einen Gesetzesvorlage nach Abs. 1 zu unterbreiten. Kommt diese dem Vorschlag nicht in angemessener Zeit nach, so kann der Initiator selbst das Verfahren nach Abs. 1 einleiten, indem er einen ausgearbeiteten Vorschlag an den Präsidenten des Parlaments übermittelt, der für die unverzügliche Weiterleitung nach Abs. 2 und die Beteiligung der Kommission Sorge trägt. Für einen Vorschlag aus der Mitte des Senats ist hierfür dessen vorherige Zustimmung erforderlich.

(4) Wird ein Begehren der Unionsbürger, das den Erlass eines Gesetzes zum Gegenstand hat, in mindestens 3 Mitgliedsstaaten von der Bevölkerung angenommen, so ist die Kommission verpflichtet, den Vorschlag mit einer Stellungnahme nach Abs. 1 beim Parlament einzubringen. Das weitere regelt ein Organisationsgesetz.

(5) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie der Ausschuss der Regionen werden in den vorgesehenen Fällen innerhalb der Frist des Abs. 2 ebenfalls angehört.

Art. 101. Parlamentarisches Beschlussverfahren

(1) Gesetzesvorlagen werden nach Beschluss des Parlaments unverzüglich dem Senat zur Billigung zugeleitet.
 

(2) Stimmt der Senat dem Beschluss ohne Änderungen zu, oder nimmt das Parlament die Änderungsvorschläge des Senates an, so ist der Gesetzesbeschluss dem Präsidenten zur Verkündung zuleiten.

(3) Ansonsten kann jede Kammer oder die Kommission den Präsidenten um Durchführung eines Plebiszits gemäß Art 102 II ersuchen oder den Vermittlungsausschuss einberufen. Hat der Senat eine mildere Maßnahme nach Art. 97 I geltend gemacht, so kann der Ausschuss hiervon nur aus zwingenden Gründen, die er darzulegen hat, abweichen. Schlägt der Ausschuss eine Änderung der Gesetzesvorlage vor, so beschließt das Parlament hierüber erneut; es ist nicht an den Vorschlag gebunden. Stimmt diesem der Senat zu, so ist der Gesetzesbeschluss dem Präsidenten zuzuleiten. Das Weitere regelt ein Organisationsgesetz.

(4) Abs. 3 findet auch Anwendung, wenn die befasste Kammer nach einer angemessenen Frist trotz einer Aufforderung der Kommission oder der anderen Kammer keine Entscheidung in der Sache getroffen hat.

(5) Beide Kammern beschließen bei Anwesenheit der Hälfte ihrer Mitglieder. Zur Annahme oder Änderung einer Gesetzesvorlage nach Abs. 2-3 ist in der Schlussabstimmung im Parlament die absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen, im Senat die qualifizierte Mehrheit erforderlich.

Art. 102. Einspruchsrechte

(1) Gesetzesbeschlüsse, welche die vorgesehenen Einnahmen oder Ausgaben des Haushaltsplanes verändern, neue Ausgaben oder Einnahmeminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Kommission; diese kann innerhalb von zwei Wochen beim Präsidenten verlangen, dass Parlament und Senat erneut nach Art. 101 V Beschluss fassen. Stimmt der Rat diesem Beschluss zu, so ist das Votum der Kommission unbeachtlich.

(2) Gesetzesbeschlüssen, welche 

1. in die Verwaltung der Mitgliedsstaaten eingreifen, insbesondere ihr Verfahren regeln, 

2. finanzielle Aufwendungen für die Mitgliedsstaaten begründen oder erhöhen, oder

3. die Ausübung von konkreten Befugnissen der Mitgliedsstaaten im Rahmen der in dieser Grundordnung vorgesehenen Kompetenzordnung auf die Union verlagern

kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit innerhalb von zwei Wochen widersprechen, sofern er nicht zuvor seine ausdrückliche Zustimmung erklärt hat.

(3) Beschließen Parlament und Senat nach einem Einspruch gem. Abs. 1 oder 2 das Gesetz erneut nach Art. 101 V, jedoch jeweils mit der Mehrheit von je 2/3 der abgegebenen Stimmen, so ist der Einspruch unbeachtlich.

Art. 103. Ausfertigungs- und Prüfungsverfahren

(1) Der Präsident fertigt innerhalb von dreißig Tagen das Gesetz aus und verkündet es im Gesetzblatt.

(2) Gesetzesbeschlüsse mit grundlegender Bedeutung, die nicht das Verhältnis zwischen Organen der Union, einen Einzelfall oder die Erhebung von Abgaben zum Gegenstand haben, können vom Präsidenten nach Konsultation des Rates den Unionsbürger zur Abstimmung vorgelegt werden. Das weitere regelt ein Organisationsgesetz.

(3) Hat der Präsident Bedenken an der Vereinbarkeit eines Gesetzesbeschlusses mit dieser Grundordnung, so legt er diese dem Parlament und dem Senat dar, die über das Gesetz erneut nach Art. 101 V Beschluss fassen. Danach hat der Präsident das Gesetz nach Abs. 1 auszufertigen. Soweit seinen Bedenken nicht abgeholfen wurde, kann er den Gesetzesbeschluss dem Gerichtshof vorlegen; vor dessen Entscheidung darf keine Ausfertigung erfolgen.

(4) Handelt es sich um ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag, oder werden sonst durch das Gesetz unumkehrbare und schwerwiegende Dispositionen getroffen, so kann jeder berechtigte Antragssteller bis zum Ende der Frist von Abs. 1 die Normüberprüfung beantragen; eine Ausfertigung darf erst nach Abschluss dieses Verfahrens, in jedem Fall aber bei einem Zustimmungsgesetz nach S. 1 nicht vor Ablauf der Frist nach Abs. 1 erfolgen.

Art. 104. Form, Inkrafttreten und verbindlicher Wortlaut 

(1) Die Unionsgesetze sind mit Gründen zu versehen und nehmen auf die Vorschläge und Stellungnahmen Bezug, die nach dieser Grundordnung eingeholt werden müssen. Sie müssen auch die Begründung nach Art. 97 II enthalten.

(2) Das Gesetz ist in allen Unionssprachen im Amtsblatt der Union zu veröffentlichen. Es ist im Wortlaut jeder Unionssprache gleichermaßen verbindlich.

(3) Es tritt frühestens und regelmäßig, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit dem Tag der Verkündung in Kraft.

3. Unterabschnitt.  Besondere Rechtssetzungsverfahren

Art. 105. Organisationsgesetze

(1) Organisationsgesetze bedürfen bei der endgültigen Beschlussfassung der Zustimmung von 2/3 der abgegebenen Stimmen jeder Kammer sowie der Zustimmung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. 

(2) Organisationsgesetze können nicht zur Volksabstimmung gebracht werden.

Art. 106. Völkerrechtliche Verträge und Abkommen

(1) Die Union kann mit anderen Völkerrechtssubjekten über Gegenstände, für deren Regelung sie die Kompetenz gegenüber den Mitgliedsstaaten besitzt, Verträge und Abkommen schließen. 

(2) Völkerrechtliche Verträge über Gegenstände der Gesetzgebung nach Art. 98 oder die politischen Beziehungen der Union werden vom Präsidenten abgeschlossen und bedürfen der Zustimmung der für ein derartiges Gesetz zuständigen Organe.

(3) Verwaltungsabkommen kann die Kommission nach Konsultation des Rates schließen; sofern auch die Belange der Mitgliedsstaaten oder des Rates berührt sind, ist dessen vorherige Zustimmung erforderlich.

4 . Hauptteil:  Die Präsidentschaft und die Exekutive der Union

1. Abschnitt:  Die Präsidentschaft der Union

Art. 107. Aufgaben und Stellung

(1) Der Präsident der Union verkörpert und repräsentiert aktiv die Einheit und Werte der Union und die Vielfalt der in ihr zusammengeschlossenen Völker nach innen und außen.

(2) Der Präsident kann 

1. Adressen an die an die Unionsbürger und die Völker der Union sowie an die Europäische Versammlung und die anderen Organe der Union richten,

2. auf Einladung fremde Staaten besuchen und offizielle Gäste der Union empfangen,

3. wissenschaftliche Enquête - Kommissionen zu aktuellen Fragen von allgemeiner Bedeutung einsetzen,

4. Patenschaften ex officio für nach Bedeutung und Zielrichtung grenzüberschreitende Stiftungen, Projekte und Veranstaltungen kultureller und sozialer Art innerhalb der Union übernehmen,

5. zur Lösung von politischen Konflikten Konsultationen mit Vertretern anderer Organe der Union oder der Mitgliedsstaaten anregen und moderieren.

(3) Vorbehaltlich der Rechte der Mitgliedsstaaten, sowie von Parlament, Senat, Rat und Kommission, 

1. verkündet er die Unionsgesetze,

2. vertritt er völkerrechtlich die Union im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und schließt in diesem Bereich in ihrem Namen die völkerrechtlichen Verträge,

3. beglaubigt und empfängt er Gesandte und Hohe Vertreter im diplomatischen Verkehr der Union,

4. ernennt er die Richter und Beamten der Union, soweit hierfür keine besonderen Regelungen bestehen,

5. übt er im Einzelfall das Begnadigungsrecht in Disziplinarsachen und den anderen Angelegenheiten, in denen dies der Union ausnahmsweise zusteht,

6. bestimmt er den Wahltag für die Wahlen zum europäischen Parlament,

7. verleiht er das europäische Ehrenbürgerrecht nach Zustimmung des Parlaments, sowie andere Symbole der Anerkennung für besondere Verdienste um die Union,

8. beruft er ein Gremium von Fachleuten unter der Leitung des Rechnungshofspräsidenten, die Vorschläge für die Aufwandsentschädigung der Mitglieder von Parlament und Senat und für die Bezüge der obersten Amtsträger der Union erarbeitet,

9. übt er die weiteren Funktionen aus, die ihm durch diesen Verfassungsvertrag und die Gesetze der Union zugeschrieben werden.

(4) Jedermann kann sich mit Bitten und Beschwerden an den Präsidenten der Union wenden. Sofern Aufgaben und Belange der Union berührt sind, kann der Präsident die zuständige Stelle mit der Angelegenheit befassen oder diese dem Petitionsausschuss oder dem Bürgerbeauftragten des Parlaments zur Erledigung übermitteln. Der Präsident kann von diesen jederzeit einen Bericht über den Stand des Verfahrens anfordern und dem Betroffenen mitteilen.

Art. 108. Rechtsakte

(1) Alle Akte nach Art. 107 III und alle sonstigen Rechtsakte des Unionspräsidenten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Rates oder der Kommission. Sie werden nicht vor Gegenzeichnung durch den amtierenden Vorsitzenden des Rates oder den zuständigen Kommissar wirksam.

(2) Das weitere regelt ein Organisationsgesetz, dass auch bestimmt, inwieweit der Präsident Befugnisse nach Art. 107 III Nr. 2 – 5 und 7-9 an den Kommissionspräsidenten oder andere Organe und Behörden der Union delegieren kann.

Art. 109. Wahl und Amtsdauer

(1) Der Präsident wird durch den Europäischen Rat nach Zustimmung der Europäischen Versammlung für vier Jahre einvernehmlich in sein Amt eingesetzt.

(2) Vorgeschlagen werden kann jeder in der Union lebende Unionsbürger, der das Wahlrecht zum Europäischen Parlament besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(3) Gewählt ist, wer auf Vorschlag des Europäischen Rates von 2/3 der Mitglieder der Mitglieder der Versammlung bestätigt wurde, sofern er gleichzeitig in mindestens der Hälfte der nach ihren Herkunftsstaaten zusammengefassten Wahlmännergruppen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Eine Aussprache findet nicht statt.

(4) Der Präsident darf während seiner Amtszeit keinem anderen Organ der Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung oder Rechtsprechung aktiv angehören. Er darf kein besoldetes Amt, Gewerbe oder Beruf ausüben und weder der Leitung noch einem Aufsichtsgremium eines Erwerbsunternehmens angehören.

(5) Der Präsident leistet seinen Eid oder Gelöbnis auf diese Grundordnung und die darin festgelegten Ziele und Grundsätze der Union.

(6) Das Nähere regelt ein Grundordnungsausfüllendes Unionsgesetz.

Art. 110. Impeachment

(1) Die Europäische Versammlung entscheidet mit der Mehrheit nach Art. 109 III auf Antrag des Parlaments, des Senates oder des Europäischen Rates über die Anklage des Präsidenten wegen eines vorsätzlichen Verbrechens oder eines vergleichbar schwerwiegenden Verstoßes gegen die Würde seines Amtes vor dem Europäischen Gerichtshof. 

(2) Stellt dieser ein der Anklage entsprechendes anstößiges Fehlverhalten fest, so kann die Europäische Versammlung mit der Mehrheit von Art 109 III den Präsidenten seines Amtes für verlustig erklären. 

(3) Wegen nach Art. 108 vorgenommenen Rechtsakte und wegen Äußerungen nach Art 107 II Nr. 1 kann der Präsident nicht zur Verantwortung gezogen werden.

(4) Im Übrigen kann der Präsident während seiner Amtszeit nur nach Genehmigung der Europäischen Versammlung gerichtlich zur Verantwortung gezogen oder seine Person oder Vermögen zum Gegenstand von Zwangs- oder Vollstreckungsmaßnahmen gemacht werden. Dies betrifft nicht das Erkenntnisverfahren und die Vermögensvollstreckung in einem privaten Rechtsstreit, der nicht mit der Tätigkeit im Amt in Verbindung steht.

(5) Das Nähere regelt ein Grundordnungsausfüllendes Unionsgesetz.

Art. 111. Stellvertretung, Neuwahl

(1) Der Präsident kann sich im Einzelfall durch den Präsidenten der Kommission oder ein anderes Kommissionsmitglied vertreten lassen.

(2) Die Befugnisse des Präsidenten werden im Falle seiner dauerhaften Verhinderung oder vorzeitigen Erledigung seines Amtes durch den Präsidenten des Rates wahrgenommen. 

(3) Ist das Amt des Präsidenten durch Tod, Rücktritt, Amtsenthebung oder in anderer Weise erledigt oder ist der Präsident nicht nur vorübergehend nicht in der Lage, sein Amt auszuüben, so stellt der Europäische Rat dies auf Antrag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit fest und leitet das Verfahren nach Art. 109 ein.

2. Abschnitt:  Der Rat und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

1. Unterabschnitt.  Der Rat

Art. 112. Organisation des Rates

(1) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedsstaates auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des Mitgliedsstaates verbindlich zu handeln.

(2) Der Rat tagt als allgemeiner Rat der regelmäßig mit der Europapolitik betrauten Fachminister oder in Fachräten.

(3) Der allgemeine Rat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Vorstand für eine feste Amtszeit. Auf eine angemessene geografische Vertretung ist zu achten. Vorsitz und Vorstand in den Fachräten werden nach der Geschäftsordnung des Rates bestimmt, die sich dieser mit qualifizierter Mehrheit gibt. Der allgemeine Rat und sein Vorstand koordinieren die Arbeit der Fachräte.

(4) Der Rat wird von seinem Vorsitzenden aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines seiner Mitglieder, des Unionspräsidenten oder der Kommission einberufen.

(5) Die Wahlordnung für den Vorsitz, die Ausübung des Stimmrechts und die Stimmgewichtung im Rat wird durch einstimmig zu erlassende Verordnung festgelegt; auf eine angemessene nationale Vertretung ist zu achten. Das Stimmrecht kann nur nach Maßgabe dieser Grundordnung suspendiert werden.

(6) Den Sitzungen des Rates kann der Präsident der Union sowie ein Beobachter der Kommission beiwohnen.

Art. 113. Abstimmungen und Mehrheiten im Rat

(1) Der Rat beschließt grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der nicht gewogenen Stimmen der Vertreter der Mitgliedsstaaten. Ist zu einem Rechtsakt die Zustimmung des Rates erforderlich, so entscheidet der Rat mit qualifizierter Mehrheit, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, so kommt eine Entscheidung zustande, wenn dieser 2/3 der Staaten, die über 2/3 der gewogenen Stimmen verfügen, zugestimmt haben. 

(3) Hat der Rat einstimmig zu beschließen, stehen dem Enthaltungen und nicht abgegebene Stimmen nicht entgegen.

Art. 114. Europäischer Rat und Präsident des Rates

(1) Der Rat tagt in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten gemeinsam mit dem Präsidenten der Union und dem Kommissionspräsidenten als Europäischer Rat.

(2) Der Staats- oder Regierungschef des Mitgliedsstaates, dessen Vertreter den Vorsitzen im Rat führt, führt den Titel Präsident des Rates. Er wird vom zuständigen Minister seines Mitgliedsstaates für europäische bzw. auswärtige Angelegenheiten als amtierendem Präsidenten des Rates vertreten.

(3) Der Europäische Rat kann in allen Angelegenheiten des Rates Richtlinien bestimmen, die für diesen verbindlich sind. Er kann gemeinsame politische Zielvorstellungen und politische Leitlinien für die über aktuelle Fragen hinausgehende Entwicklung der Union annehmen, und in diesem Rahmen unverbindliche Empfehlungen gegenüber den Mitgliedsstaaten und Unionsorganen aussprechen. Ein Weisungsrecht gegenüber anderen Organen der Union besteht nur, soweit es die Grundordnung der Union vorsieht.

(4) Alle Mitglieder des Europäischen Rates verfügen über eine Stimme. Der Europäische Rat kann seine Geschäftsordnung bestimmen, im übrigen gilt die Geschäftsordnung des Rates entsprechend.

(5) Der Präsident der Union kann wegen außergewöhnlicher Herausforderungen oder nicht anders zu lösenden Konflikten innerhalb der Union den Präsident des Rates ersuchen, den Europäischen Rat einzuberufen.

Art. 115. Hilfsorgane des Rates

(1) Ein Ausschuss Ständiger Vertreter der Mitgliedsstaaten bereitet die Arbeit des Rates vor und führt die ihm vom Rat übertragenen Aufträge aus; der Ausschuss kann in den von der Geschäftsordnung festgelegten Fällen Verfahrensbeschlüsse fassen.

(2) Der Rat verfügt über ein Generalsekretariat, das sich auf die technische und organisatorische Unterstützung seiner Arbeit und die ihm vorbehaltenen Befugnisse in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschränkt. Es steht unter der Leitung eines Generalsekretärs und eines Stellvertretenden Generalsekretärs, die vom Rat im gegenseitigen Einvernehmen bestimmt und erforderlichenfalls mit qualifizierter Mehrheit abberufen werden.

(3) Die Europäische Polizeibehörde verfügt über ein gesondertes Amt für Korruptionsbekämpfung und Aufdeckung organisierter Kriminalität innerhalb der Organe der Union, das dem Rat verantwortlich ist. Dieses legt dem Rat, dem Parlament und dem Senat mindestens einmal im Jahr, sowie auf deren Anforderung unverzüglich ausführlich Berichte über seine Tätigkeiten vor. Maßnahmen des Amtes sind auszusetzen, sofern dies der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließt. Die weiteren Rechte des Amtes werden durch Unionsgesetz bestimmt.

Art. 116. Aufgaben des Rates

(1) Der Rat kann die Kommission und das Parlament auffordern, die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeignete Untersuchungen vorzunehmen oder entsprechende Vorschläge unterbreiten.

(2) Der Rat legt die Amtsentschädigung des Unionspräsidenten sowie die Vergütungen der Kommissionsmitglieder, der Richter und Generalanwälte am Gerichtshof fest.

(3) Der Rat ist zuständig für die weitere vertragliche Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten, soweit diese noch nicht in den sachlichen Geltungsbereich dieser Grundordnung integriert wurde, einschließlich der verstärkten Zusammenarbeit einzelner Mitgliedsstaaten. Die angemessene Mitwirkung des Parlaments und des Senats ist sicherzustellen.

Art. 117. Prärogativbefugnisse des Rates

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der Union erlässt der Rat, soweit diese Befugnisse nicht anderen Organen oder Stellen zugewiesen sind, mit Rechtswirkung Entscheidungen oder Rechtsvorschriften in Form von Richtlinien und Verordnungen, spricht Empfehlungen aus und gibt Stellungnahmen ab. Alle Verordnungen und Richtlinien sowie grundlegende Entscheidungen des Rates werden im Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Erlässt der Rat Verordnungen oder Richtlinien, insbesondere in den Bereichen des Art. 99, ohne ein zugrunde liegendes Unionsgesetz, so handelt er auf Vorschlag der Kommission nach Stellungnahme des Parlaments und des Senats. Jedes Mitglied des Rats kann die Kommission ersuchen, eine Vorlage zu unterbreiten; kommt diese dem Vorschlag nicht in angemessener Zeit nach, so kann der Initiator selbst mit einem ausgearbeiteten Vorschlag das Verfahren nach S. 1 durch Übermittlung an den Vorsitzenden des Rates einleiten. Soweit ein solcher Rechtsakt ohne weitere parlamentarische Entscheidung unmittelbar in Grundrechte eingreift, ist für dessen Erlass die Zustimmung des Senats, der mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, erforderlich.

(3) Der Rat kann ausnahmsweise in Fällen, in denen er dies für das Erreichen der Ziele der Union oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren im Rahmen der Kompetenzen der Union für unerlässlich hält, mit qualifizierter Mehrheit und ohne Zustimmung des Senates Rechtsvorschriften auch in Bereichen, die der Gesetzgebung unterliegen, erlassen, sofern eine rechtzeitige formale Gesetzgebung ausgeschlossen ist und die Regelungen im übrigen mit diesem Vertrag in Einklang stehen. In dringenden Fällen handelt der Rat ohne Mitwirkung der anderen Organe im Verfahren gem. Abs. 2 S. 2, 2. HS. Diese Rechtsnormen werden vom Präsidenten der Union ausgefertigt und im Amtsblatt veröffentlicht, Art. 103 III gilt entsprechend. Sie verlieren ihre Wirksamkeit, wenn dies Parlament und Senat beschließen, oder soweit diese widersprechende Gesetze erlassen.

2. Unterabschnitt.  Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Art. 118. Grundprinzipien

(1) Die Verantwortung für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik liegt beim Rat und den diesem nachgeordneten Organen. Diese üben ihre Tätigkeit nach den Grundsätzen und Leitlinien des Europäischen Rates aus.

(2) Alle mit der Außen- und Sicherheitspolitik befassten Einrichtungen der Union sind den Grundsätzen der Union, insbesondere der Wahrung der gemeinsamen Werte und Interessen, der Unabhängigkeit und Unversehrtheit der Union im Einklang mit der Charta der vereinten Nationen, der Wahrung und aktiven Förderung des Friedens, der internationalen Sicherheit, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten und der globalen Gerechtigkeit dem nachhaltigen Schutz natürlicher Ressourcen sowie dem geltenden Völkerrecht unter Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker verpflichtet.

(3) Das Parlament führt eine Aussprache über den jährlichen ausführlichen Rechenschaftsbericht über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Anwesenheit des amtierenden Ratspräsidenten und des Ständigen Hohen Vertreter durch. Das Parlament kann Empfehlungen, Stellungnahmen und Resolutionen zu Belangen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik abgeben; Der Präsident des Rates achtet darauf, dass diese gebührend berücksichtigt werden. Das Parlament kann auch zu Fragen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Ausschüsse bilden und Untersuchungsausschüsse einsetzen. 

Art. 119. Sicherheitsrat

(1) Der Rat in Form des Sicherheitsrates besteht aus einem Ratsmitglied oder in dringenden Angelegenheiten einem ständigen Vertreter jedes Mitgliedsstaates, der befugt ist, für diesen im Bereich der Sicherheitspolitik verbindliche Entscheidungen zu treffen. Der Sicherheitsrat wird so organisiert, dass er seine Aufgaben ständig wahrnehmen kann; jeder Mitgliedsstaat muss zu diesem Zweck jederzeit am Sitz des Rates voll handlungsfähig vertreten sein. Jedes Mitglied, der Unionspräsident und der Ständige Hohe Vertreter des Rates können jederzeit das unverzügliche Zusammentreten beantragen.

(2) Der Sicherheitsrat beschließt zu allen dringenden Fragen, die gemeinsame außen- und sicherheitspolitische Standpunkte und Aktionen im Rahmen der Union betreffen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Maßnahmen der Union kann er nur mit qualifizierten Mehrheit beschließen.

(3) Der Sicherheitsrat trifft seine Entscheidung im Rahmen der Maßgaben des Europäischen Rates. Er handelt im Rahmen seiner Aufgaben an Stelle des Rates. Entscheidungen des Sicherheitsrates verlieren ihre Wirksamkeit mit einem widersprechenden Beschluss des Europäischen Rates.

(4) Der Sicherheitsrat entscheidet in öffentlicher Sitzung, sofern nicht die Geheimhaltung aus erheblich überwiegenden Interessen der Union ausnahmsweise geboten ist.

(5) Der Präsident der Union kann an Sitzungen des Sicherheitsrates beratend teilnehmen. Zu den Sitzungen des Sicherheitsrates hat je ein Beobachter der Kommission, des Senates und des Parlaments Zugang; diese treffen die gleichen Verschwiegenheitsverpflichtungen wie die Mitglieder des Sicherheitsrates.

Art. 120. Der Ständige Hohe Vertreter für die GASP

(1) Der Ständige Hohe Vertreter des Rates für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik leitet das Sekretariat des Sicherheitsrats und nimmt stimmberechtigt an den Sitzungen des Sicherheitsrates teil.

(2) Der Generalsekretär übt das Amt des Ständigen Hohen Vertreter aus, soweit nicht der Rat mit qualifizierter Mehrheit etwas anderes beschließt. Der Ständige Hohe Vertreter bedarf der Bestätigung durch das Parlament und des Vertrauens des Rates, das ihm dieser mit qualifizierter Mehrheit entziehen kann.

(3) Der Ständige Hohe Vertreter führt die gemeinsamen Standpunkte und Aktionen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union unter der Aufsicht des Rates aus. 

(4) Der Ständige Hohe Vertreter kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf jede Angelegenheit lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Sicherheitsinteressen der Union zu gefährden.

(5) Bis zu einer Entscheidung des Rates kann er die erforderlichen vorläufigen Maßnahmen ergreifen. Dies gilt nicht für den Einsatz militärischer Mittel und völkerrechtliche Akte.

Art. 121. Weitere Hilfsorgane des Rates im Bereich der GASP

(1) Der Rat kann, wenn er dies für notwendig hält, auf die Infrastruktur der ständigen Vertretungen der Kommission zurückgreifen oder nach Anhörung der Kommission besondere Hohe Repräsentanten für bestimmte außen- und sicherheitspolitische Fragen ernennen, die den Ständigen Hohen Vertreter unterstützen. 

(2) Dem Sicherheitsrat wird je ein gemeinsamer Sicherheitsausschuss und ein gemeinsamer Militärausschuss nachgeordnet, die den Sicherheitsrat und den Ständigen Hohen Vertreter des Rates für die Sicherheitspolitik unterstützen. Weitere Nebenorgane des Sicherheitsrates können durch das Unionsrecht geschaffen werden.

(3) Ein politisches Komitee verfolgt die internationale Lage und unterstützt den Rat bei der Wahrnehmung seiner Kompetenzen im Bereich der GASP.

(4) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit weitere Agenturen und Einrichtungen im Bereich der GASP schaffen. Kompetenzen der Mitgliedsstaaten können nur einstimmig übernommen werden, soweit keine vertragliche Übertragung erforderlich ist.

Art. 122. Maßnahmen der Außen- und Sicherheitspolitik

(1) Der Rat beschließt gemeinsame Strategien und führt diese durch gemeinsame Standpunkte und Aktionen durch. Er trägt die Sorge für ein einheitliches, kohärentes und wirksames Vorgehen der Union, auf das sich alle Mitgliedsstaaten als Ziel verpflichten.

(2) Beschließt der Rat nach Anhörung des zuständigen Senatsausschusses und des Ständigen Hohen Vertreters für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und des Präsidenten der Union Gemeinsame Standpunkte oder Aktionen mit qualifizierter Mehrheit, so sind alle Mitgliedsstaaten der Union an diese Entscheidungen gebunden. Dabei nimmt der Rat auf vitale Interessen einzelner Mitglieder im Einzelfall gebührende Rücksicht, soweit nicht überragende Interessen der Union dem entgegenstehen. Diese Vorschriften gelten nicht für den Einsatz bewaffneter Kräfte.

(3) Die Mitgliedsstaaten stimmen alle eigenen, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik berührenden Maßnahmen untereinander unverzüglich ab. Einzelne erforderliche Sofortmaßnahmen können nur bei zwingender Notwendigkeit mangels Entscheidung des Rates von einzelnen Mitgliedern getroffen werden.

(4) Vor Beschluss einer wirtschaftlichen Sanktion sind die Kommission und das Parlament zu hören.

(5) Das Parlament kann den Rat auffordern, geeignete Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 zu treffen.

Art. 123. Gemeinsame polizeiliche und militärische Maßnahmen

(1) Der Einsatz von gemeinsamen polizeilichen und militärischen Kräften der Union ist nur zulässig

1. zur Verteidigung der Mitgliedsstaaten, auf deren Ersuchen, sowie der Union und ihrer Einrichtungen gegen gewaltsame Angriffe von innen und außen

2. zu Abwehr einer in keiner anderen Weise abwendbaren erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Union, 

3. im Rahmen der Vereinten Nationen oder der OSZE,

4. oder mit der ausdrücklichen Zustimmung aller real und potentiell betroffener Drittstaaten und Konfliktparteien.

(2) Ein Einsatz von gemeinsamen Einheiten der Union kann vom Rat nur einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des Senates beschlossen werden; das Parlament kann jederzeit mit 2/3 Mehrheit seiner Mitglieder ein Ende dieser Einsätze verlangen. Maßnahmen, die das Gebiet oder vitale Interessen eines Mitgliedsstaates betreffen würden, können nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung beschlossen werden; eine etwaige Suspendierung des Stimmrechts gilt in diesen Fragen als nicht erfolgt.

(3) Der Rat regelt mit qualifizierter Mehrheit die Zusammensetzung, Organisation und Führung gemeinsamer ständiger und nichtständiger bewaffneter Einheiten, die dem Rat und dem von ihm mit Zustimmung des zuständigen Senatesausschusses ernannten Oberkommando unterstehen.
 Er kann dabei auch die ständige Einsatzbereitschaft von Truppenteilen der Mitgliedstaaten oder gemeinsamer Einheiten unter direkter Verantwortung der Union beschließen; die Aufstellung und Zuordnung kann nur mit Zustimmung aller daran beteiligten Staaten auf vertraglicher Grundlage erfolgen.

Art. 124. Kohärenz und Zusammenarbeit zwischen den Organen

(1) Der Präsident des Rates und der Hohe Vertreter handeln unbeschadet der Rechte und Kompetenzen des Präsidenten der Union und der Kommission, namentlich der Repräsentation der Union nach außen bzw. der Ausübung der Zuständigkeiten für die wirtschaftlichen Außenbeziehungen. 

(2) Die Hohen Vertreter, der Präsident der Union und die Kommission stellen durch ihre enge Zusammenarbeit ein kohärentes Verhalten der Unionsorgane nach außen, insbesondere in internationalen Organisationen sicher. Der Ständige Hohe Vertreter nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Kommission teil, die die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik berühren, und sorgt aktiv für die möglichst enge gegenseitige Abstimmung.

(3) Zur Vollziehung gemeinsamer Standpunktes oder Aktionen, namentlich zur Durchsetzung wirtschaftlicher Hilfen und Sanktionen sowie beim Zugriff auf die ständigen Vertretungen der Kommission, hat der amtierende Präsident des Rates ein Weisungsrecht gegenüber der Kommission; würde dieser Weg die gemeinsamen Akitonen oder Ziele wesentlich beeinträchtigen, so kann der zuständige Hohe Repräsentant im Rahmen seiner Befugnisse auch direkt den ständigen Vertretungen vor Ort die erforderlichen Weisungen erteilen. Der Kommissionspräsident kann in Streitfällen nach S. 1 die Entscheidung des Rates herbeiführen.

(4) Der Rat, der Präsident der Union und die Kommission können Vereinbarungen über die gegenseitige Zusammenarbeit treffen, sofern diese nicht dem institutionellen Gleichgewicht nach dieser Grundordnung widersprechen.

3. Abschnitt:  Die Kommission und die Verwaltung der Union

1. Unterabschnitt.  Die Kommission

Art. 125. Berufung

(1) Der Rat schlägt dem Parlament einen Kommissionspräsidenten vor, der ein Vertreter der stärksten Parlamentsfraktion sein soll. Erreicht dieser nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, erfolgt ein neuer Personalvorschlag des Rates. Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so findet innerhalb von höchstens 14 Tagen ein erneuter Wahlgang auf Vorschlag des Rates statt, bei dem für die Wahl die Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.

(2) Der gewählte Kommissionspräsident schlägt mit Billigung des Rates dem Parlament weitere Unionsbürger als Kommissare und ihre Stellvertreter vor, und stellt sich mit diesen als Kommission insgesamt zur Abstimmung. Dabei ist jeder Mitgliedsstaat mit einem Mitglied in der Kommission zu vertreten. Das Parlament kann zuvor die Vorgeschlagenen hinsichtlich ihrer Eignung und Befähigung befragen.

(3) Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit leistet nach erfolgter Bestätigung der Kommissionspräsident, und alle zu ernennenden Kommissionsmitglieder vor dem Parlament ihren Amtseid bzw. –gelöbnis und erhalten danach vom Unionspräsidenten ihre Ernennungsurkunde.

(4) Die Kommissionsmitglieder dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten keine Anweisungen von einem Mitgliedsstaat oder anderen Staaten oder Privatpersonen anfordern oder annehmen. Art. 109 V gilt entsprechend.

(5) Die Mitglieder der Kommission erhalten eine Aufwandsentschädigung, auf die ihre weiteren Einkünfte angerechnet werden sollen. 

Art. 126. Aufgaben

(1) Die Kommission leitet die Verwaltung der Union nach Maßgabe des Unionsrechtes und übt die politische Kontrolle aus.

(2) Die Kommission führt die Unionsgesetze und die Verordnungen des Rates aus. Sie trifft im Rahmen der Kompetenzen des Art. 91 ff. und im Rahmen des Unionsrechtes alle Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele der Union im Einzelfall notwendig sind und keine Gesetzgebung erfordern.

(3) Die Kommission kann auch bestimmte Aufgaben wahrnehmen, die ihr vom Rat, dem Parlament oder durch die Mitgliedsstaaten im Rahmen der Art. 91 ff. übertragen werden, sofern diese Aufgaben keine Gesetzgebung erfordern.

(4) Die Kommission kann Stellungnahmen und Empfehlungen in allen Aufgabenbereichen der Union abgeben, soweit sie dies für notwendig erachtet. 

(5) Die Union veröffentlich jährlich einen Gesamtbericht über ihre Tätigkeit, den der Kommissionspräsident dem Parlament und dem Senat vorstellt.

Art. 127. Zuständigkeit und Geschäftsordnung

(1) Der Kommissionspräsident bestimmt die Richtlinien der Politik der Union innerhalb der gemeinsamen politischen Zielvorstellungen und politischen Leitlinien des Europäischen Rates. 

(2) Der Kommissionspräsident bestimmt die Geschäftsverteilung innerhalb der Kommission und aus dem Kreis der Kommissare seinen ständigen und weitere Stellvertreter.

(3) Die Kommissare leiten jeweils einen abgegrenzten Geschäftbereich mit einheitlicher Organisation (Generaldirektion) in eigener Verantwortung. Alle Behörden und Dienststellen sind genau einem Geschäftsbereich oder ausnahmsweise dem Kommissionspräsidenten unmittelbar zu- bzw. nachgeordnet. 

(4) Stellvertretende Kommissare sind innerhalb dieser Geschäftsbereiche unter der Gesamtverantwortung eines Kommissars für einzelne politische Aufgabenfelder zuständig und vertreten diesen nach dessen Maßgabe. Sie sind an den Führungsentscheidungen ihrer Generaldirektion zu beteiligen und werden frühzeitig in gleicher Weise wie die Kommissare über die Geschäfte der Kommission informiert.

(5) Für besondere Aufgaben können auch Kommissare ohne Geschäftsbereich und stellvertretende Kommissare beim Kommissionspräsidenten bestellt werden.

(6) Die Kommission insgesamt entscheidet in gesetzlich festgelegt Fragen sowie bei Meinungsunterschieden zwischen mehreren zuständigen Kommissaren. Die Kommission bestimmt ihre Geschäftsordnungen, die auch Fragen regelt kann, die alle Generaldirektorate betreffen. Abstimmungsberechtigt sind alle Kommissare; diese können sich durch einen ihrer Stellvertreter vertreten lassen.

Art. 128. Ende der Amtstätigkeit

(1) Die Amtszeit jedes Mitglieds der Kommission endet außer im Todesfall mit Rücktritt, Entlassung oder rechtskräftiger Amtsenthebung durch den Gerichtshof, sowie mit der Konstituierung eines neu gewählten Parlamentes. Das Amt jedes Kommissars und Stellvertreters endet auch mit dem des Kommissionspräsidenten. Außer im Falle der Amtsenthebung und des Rücktritts bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur Ernennung ihrer Nachfolger geschäftsführend im Amt. 

(2) Der Präsident der Union entscheidet über die Entlassung des Kommissionspräsidenten, die auf Antrag des Rates, des Parlaments oder von diesem selbst erfolgen kann, und nimmt dessen schriftlichen Rücktrittserklärung entgegen. Der Kommissionspräsident nimmt den Rücktritt eines Kommissionsmitgliedes entgegen oder entscheidet über seine Entlassung aus eigener Veranlassung oder auf Antrag des Parlamentes, des Rates oder des Unionspräsidenten. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Entlassung jedes Kommissionsmitgliedes verlangen.

(3) Spricht das Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder der Kommission das Misstrauen dadurch aus, dass es einen neuen Kommissionspräsidenten vorschlägt, so erfolgt die Entlassung des Amtsinhabers. Stimmt der Rat dem Vorgeschlagenen nicht zu, so findet Art. 125 Abs. 1 S. 2,3 Anwendung. Im übrigen gilt Art 125 Abs. 2.

(4) Entscheidet der Gerichtshof auf Antrag des Parlamentes, das mit Mehrheit der Mitglieder beschließt, nach Stellungnahme des Rates, dass ein Mitglied der Kommission schuldhaft schwerwiegende Verfehlungen bei der Ausübung seines Amtes begangen hat, so ist es seines Amtes enthoben. Es verliert damit jeden Anspruch auf Übergangs- und Ruhegelder. Es haftet der Union für vorsätzlich herbeigeführten Schaden.

2. Unterabschnitt.  Verwaltung

Art. 129. Verwaltungskompetenzen

(1) Das Recht der Union wird von den Mitgliedsstaaten ausgeführt, soweit diese Kompetenz nicht ausnahmsweise durch oder aufgrund dieser Grundordnung den Organen, Behörden, Agenturen und sonstigen unmittelbar der Union nachgeordneten Verwaltungsträgern zugewiesen ist.

(2) Mit Zustimmung des Rates können, soweit dies zur effizienten Durchführung erforderlich ist, Ausführungskompetenzen im Rahmen der Gesetzgebungsbefugnisse der Union an Organe und Behörden der Union übertragen werden. Die primäre Verantwortung der Mitgliedsstaaten und ihrer Untergliederungen für die Verwaltung im Verhältnis zum Bürger und Personen des Privatrechtes sowie die in Art. 96 genannten Sachbereiche ist dabei zu wahren. 

(3) Haben sich die sachlichen oder rechtlichen Voraussetzungen geändert, hat der Rat auf Antrag eines seiner Mitglieder oder des Senates zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 2 noch vorliegen. Anderenfalls sind die betroffenen Verwaltungsbefugnisse wieder an die Mitgliedsstaaten zurück zu übertragen. Gegen die Entscheidung kann der Antragssteller oder die Kommission den Gerichtshof anrufen.

Art. 130. Verwaltung durch die Behörden der Mitgliedsstaaten

(1) Führen die Mitgliedsstaaten das Recht der Union aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren, sofern nicht aus zwingenden Erfordernissen ausnahmsweise das Unionsrecht, das mit Zustimmung des Rates ergangen ist, etwas anderes bestimmt.

(2) Der Rat kann, sofern dies die Effizienz und Koordination zwingend erfordern, auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Durch das Unionsrecht kann der Kommission diese Befugnis für einzelne Bereiche mit oder ohne den Vorbehalt der Zustimmung des Rates übertragen werden.

(3) Die Mitgliedsstaaten tragen die Sorge für die Recht- und Zweckmäßigkeit der Ausführung des Unionsrechtes. Der Rat kann auf Antrag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit erhebliche Implementierungsdefizite in einzelnen Staaten rügen.

Art. 131. Verwaltung durch Unionseigene Einrichtungen 

(1) Neue Behörden, nachgeordnete Agenturen und andere Einrichtungen der Union werden durch Verordnung der Kommission mit Zustimmung des Rates geschaffen, sofern ihre Aufgaben nicht in ausreichend effizienter Weise durch die Mitgliedstaaten oder bestehende Einrichtungen der Union ausgeführt werden können. 

(2) Alle Agenturen und Verwaltungseinrichtungen der Union werden dem Geschäftsbereich eines Kommissars oder ausnahmsweise dem Kommissionspräsidenten nachgeordnet, der die Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht ausübt. Durch Gesetz kann für bestimmte eigenständige Körperschaften und Agenturen die Fachaufsicht ausgeschlossen werden.

(3) Die Kommission kann innerhalb der Verwaltung allgemein geltende Vorschriften und Weisungen erlassen. 

(4) Für Maßnahmen nach Abs. 2 bis 3 ist die Zustimmung des Rates nicht erforderlich, sofern das Unionsrecht nichts anderes bestimmt.

Art. 132. Verwaltungsverordnungen

(1) Verwaltungsverordnungen mit Außenwirkung werden durch den Rat im Rahmen der Unionsgesetze erlassen. Der Rat handelt, soweit das ermächtigende Unionsgesetz nichts anderes vorsieht, auf Initiative der Kommission, Art. 117 II 2 findet Anwendung.

(2) Verwaltungsverordnungen können auch durch die Kommission erlassen werden, soweit dies Grundordnung, Gesetze oder Ratsverordnungen vorsehen oder zulassen. Der Rat kann Verordnungen, die gegenüber der ermächtigenden Rechtsnorm neue Belastungen entsprechend Art. 102 II beinhalten, mit qualifizierter Mehrheit widersprechen.

(3) Verwaltungsverordnungen müssen, allgemeine Verwaltungsvorschriften können im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Art. 133. Informelle Koordinierung

(1) Die Kommission kann im Rahmen der Aufgaben der Union die Mitgliedsstaaten auffordern, ihr binnen einer Frist von mindestens 6 Monaten Informationen über nationale Politiken oder Umsetzungen von Rechtsakten der Union oder Vorschläge für eine verstärkte Koordinierung von Maßnahmen innerhalb der Union zu übermitteln. Die Union teilt die gesammelten Ergebnisse in geeigneter Form dem Rat, dem Senat und dem Parlament mit, soweit sie deren Tätigkeit berühren.

(2) Die Kommission unterrichtet den Rat, den Senat und das Parlament frühzeitig über neue von ihr geplante Vorhaben und nimmt deren Anregungen entgegen.
 Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Kommission zur Durchführung einem neuen Vorhaben nach Abs. 1 auffordern oder ein solches untersagen.

Art. 134. Grundsätze für das Verwaltungshandeln

(1) Entscheidungen der Kommission oder der ihr nachgeordneten Behörden, sind im gesamten Geltungsbereich der Union für alle Stellen verbindlich. Sie sind dem Betroffenen bekannt zu geben und werden damit wirksam, soweit sie selbst oder das Unionsrecht nichts anderes anordnen. Bestimmen Sie eine Leistungspflicht eines Dritten gegenüber der Union, so sind sie vollstreckbare Titel. Die Vollstreckung erfolgt mit Hilfe der hierzu berufenen Einrichtungen der Mitgliedsstaaten.

(2) Das allgemeine Verfahren bei der Anwendung von Unionsrecht durch Verwaltungsbehörden und Einrichtungen einschließlich der Vollstreckung wird durch ein Unionsgesetz bestimmt, das die Rechte und Rechtsbehelfe der Betroffenen, insbesondere die vorherige Beteiligung und Anhörung regelt. Soweit dieses Richtlinien für das Verfahren von Behörden der Mitgliedsstaaten beinhaltet, bedarf es der Zustimmung des Rates.

(3) Entsprechendes gilt für Verträge, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit abgeschlossen werden, sowie für alle anderen Formen des Verwaltungshandeln.

(4) Wurden Leistungen auf Grundlage des Unionsrechts zu unrecht gewährt, sollen diese zurückgefordert werden, sofern dem nicht überwiegende Interessen, insbesondere des Vertrauensschutzes und des Eigenverschuldens der Behörden widersprechen.

Art. 135. Beamte und Beschäftigte der Union

(1) Das Statut der Beamten wird im Rahmen der Unionsgesetze und der anerkannten gemeinsamen Grundsätze des Beamtenrechts der Mitgliedsstaaten durch Verordnung geregelt. Die Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Union wird durch das Unionsrecht und das Tarifrecht bestimmt. 

(2) Die in den ihr unterstellten Behörden Beschäftigten werden von der Kommission, vom zuständigen Kommissionsmitglied oder der zuständigen Verwaltungsstelle alleine nach Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung unter den sich bewerbenden Unionsbürgern ausgewählt. Entsprechendes gilt für Versetzungen und Beförderungen.

(3) Alle Beamten der Union stehen ausschließlich zu dieser in einem öffentlichen Treue- oder sonstigen Dienstverhältnis, soweit nicht das Unionsrecht Ausnahmen ausdrücklich vorsieht. Sie leisten vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit einen Amtseid bzw. ein -gelöbnis.

(4) Verletzt ein Unionsbeamter oder sonstiger Beschäftigter in der Ausübung seines Amtes das Recht oder Amtspflichten, so haftet die Union dem Geschädigten gegenüber. Erfolgte die Verletzung aufgrund eines erheblichen Verschuldens des Beamten, so kann die Union Regress nehmen. Das weitere regelt das Unionsrecht.

(5) Über die Vorschriften dieses Abschnittes mit Ausnahme des Abs. 4, S. 1 entscheidet nach Beendigung des vorgeschriebenen Verwaltungsverfahrens das nach Unionsrecht zuständige Unionsgericht oder Verwaltungstribunal.

Art. 136. Politische Beamte

(1) Politische Beamte sind

1. der Generalsekretär des Rates und seine Stellvertreter,

2. der leitende Beamte jeder Generaldirektion, 

3. die Leiter aller der Kommission unmittelbar nachgeordneten Agenturen und Unionsbehörden, 

4. der Leiter der Europäischen Staatsanwaltschaft, der Europäischen Polizeibehörde und des Amtes für Korruptionsbekämpfung,

5. die Mitglieder des Vorstandes der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Investitionsbank,

6. die Leiter von ständigen Vertretungen der Kommission bei internationalen Organisationen und Drittstaaten 

7. die Hohen Repräsentanten der Union,

8. sowie die weiteren, durch Gesetz und Verordnung bestimmten leitenden Amtsträger.

(2) Die politischen Beamten werden vom Rat zur Ernennung, Versetzung oder Entlassung durch den Präsidenten bestimmt. Bei ihrer Bestellung ist auf eine insgesamt ausgewogene Verteilung nach geografischen und nationalen Kriterien zu achten. Politische Beamte nach Abs. 1 Nr. 2, 3 und 6 sollen nur nach Vorschlag und im Einvernehmen mit der Kommission ausgewählt werden. 

(3) Politische Beamte werden vor Ihrer Ernennung durch den Präsidenten von einem Ausschuss des Parlamentes auf ihre Eignung und Befähigung geprüft, der öffentlich eine entsprechende Empfehlung ausspricht.

(4) Politische Beamte genießen in allen Mitgliedsstaaten die zur Ausübung ihres Amtes erforderlichen Vorrechte und Befreiungen;
 insbesondere sind Vollstreckungsmaßnahmen eines Mitgliedsstaates gegen sie auf Ersuchen des Unionsorgans, dem sie zugeordnet sind, unverzüglich auszusetzen; dies gilt nicht, sofern diese durch ein unabhängiges Gericht angeordnet oder bestätigt wurden und die Amtsführung des Beamten nicht beeinträchtigen.

(5) Art 128 IV gilt entsprechend bei der Amtsenthebung jedes politischen Beamten der Union, die vom zuständigen Unionsgericht auf Antrag des Rates oder des Parlamentes ausgesprochen wird. 

(6) Das weitere regelt das Unionsrecht.

4. Abschnitt:  Besondere Behörden und Einrichtungen der Union

Art. 137. Europäisches Zentralbanksystem 

(1) Die Union verfügt über ein von politischen Weisungen unabhängiges System der Europäischen Zentralbanken (ESZB), das aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten besteht, der Preisstabilität als Leitziel verpflichtet ist und in diesem Rahmen die Wirtschaftspolitik der Union und ihre weiteren Ziele unterstützt. 

(2) Allein die Banken des ESZB sind zur Ausgabe der gesetzlichen Zahlungsmittel berechtigt. Die Befugnis zur Ausgabe von Münzen nach Genehmigung der Europäischen Zentralbank wird durch das Unionsrecht geregelt.

(3) Die EZB kann im Rahmen ihrer Aufgaben die hierzu erforderlichen Verordnungen, Rechtsakte und Weisungen erlassen und Empfehlungen und Stellungnahmen abgeben.

(4) Das weitere regelt das Unionsrecht.

Art. 138. Europäische Investitionsbank und Europäische Fonds

(1) Die Union und die Mitgliedsstaaten errichten eine Europäische Investitionsbank, deren Aufgaben und Befugnisse durch das Unionsrecht festgelegt werden.

(2) Die Union kann Fonds gründen, deren Verwaltung dem Verantwortungsbereich des zuständigen Kommissars unterliegen.

Art. 139. Europäische Staatsanwaltschaft und Sicherheitsbehörden

(1) Zur Sicherung der in Art. 63, 64 genannten Ziele der Union verfügt diese über eine gemeinsame Sicherheitsbehörde mit Polizeibefugnissen (Europol) sowie eine europäische Staatsanwaltschaft, die dem zuständigen Kommissar nachgeordnet sind.

(2) Diese haben die durch Gesetz mit Zustimmung des Rates konkretisierten Aufgaben, 

1. die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden der Mitgliedsstaaten zu fördern und aktiv zu koordinieren in den Bereichen 

a) der schweren grenzüberschreitenden Kriminalität, insbesondere von kriminellen und terroristischen Organisationen,

b) der Verfolgung von Verstößen gegen das Völkerstrafrecht,

c) der grenzüberschreitenden Kriminalermittlung und des Strafvollzuges;

2. und Angriffe auf Einrichtungen und Verletzungen der Rechtsordnung der Union zu verhindern und zu ahnden.

(3) Die Stellung der Behörden und ihrer Angehörigen wird durch ein Unionsgesetz festgelegt. Dieses kann im begründeten Einzelfall konkrete Eingriffsbefugnisse unter der Wahrung der Grundrechte bestimmen.

(4) Die Union kann zur Sicherung ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen polizeiliche Sicherheitsdienste einrichten, für die Abs. 1 und 3 entsprechend gelten.

(5) Der Rat kann einstimmig die Organisation gemeinsamer Einrichtungen zur Sicherung der Außengrenze der Union beschließen; deren Aufgaben, Verfahren und Organisation wird durch das Unionsrecht mit Zustimmung des Rates geregelt.

5 . Hauptteil:  Die rechtsprechende Gewalt der Union

Art. 140. Rechtsprechende Gewalt in der Union

(1) Die Gerichtsbarkeit nach dem und über das Recht der Union wird von den nach nationalem Recht zuständigen Rechtspflegeorganen der Mitgliedsstaaten ausgeübt, soweit dies nicht in die nach dieser Grundordnung bestimmte Kompetenz des Europäischen Gerichtshofs oder der anderen europäischen Gerichte, die die Union errichtet, (Gerichte der Union) fällt. 

(2) Die Unwirksamkeit von Unionsgesetzen und von Verordnungen und Richtlinien des Rates, die nicht auf einem Unionsgesetz beruhen, kann nur durch ein europäisches Gericht festgestellt werden. Im übrigen sind Streitsachen, in denen die Union Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht entzogen.

(3) Die Union errichtet und bestimmt durch Gesetz die Zuständigkeit und das Verfahren des Europäischen Gerichts Erster Instanz für alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten von Privatpersonen gegen Maßnahmen der Behörden und Organe der Union (Europäisches Verwaltungsgericht), sofern diese nicht besonderen Spruchkörpern zugewiesen sind.

(4) Die Union kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch Unionsgesetz Kammern und verselbständigte Gerichte (Spruchkörper) erster und zweiter Instanz für besondere Sachgebiete errichten und ihre Zuständigkeit und Verfahren durch Gesetz regeln, insbesondere im Bereich

1. des Dienst- und Disziplinarwesens der Union, 

2. des Patentwesens und des gewerblichen Rechts- und Urheberrechtsschutzes,

3. des Wettbewerbsrechts,

4. sowie Klagen von Privatpersonen gegen die Union nach Art. 149 und Streitigkeiten um Rückforderungen von Leistungen nach Art. 134 IV.

(5) Andere Gerichte der Union sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

Art. 141. Ernennung und Amtszeit von Unionsrichtern und Generalanwälten

(1) Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszuwählen, 

1. die jede Gewähr für Unabhängigkeit und die Beachtung der Grundprinzipien und der Grundordnungsmäßigen Ordnung der Union bieten, 

2. und in ihrem Herkunftsstaat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind.

(2) Die Unionsrichter werden vom Präsidenten auf Vorschlag des Rates mit Zustimmung des zuständigen Parlamentsausschusses auf Lebenszeit ernannt. Nach dem gleichen Verfahren werden die Generalanwälte auf 6 Jahre ernannt. Auf eine ausgewogene Verteilung nach geografischen und nationalen Gesichtspunkten ist zu achten. Das Amt als Unionsrichter oder Generalanwalt endet im übrigen außer durch Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze durch Rücktritt oder rechtskräftige Amtsenthebung auf Antrag des Generalanwaltes durch die Feststellung des Europäischen Gerichtshofs.

(3) Ein Unionsrichter oder Generalanwalt ist seines Amtes zu entheben, wenn er bei Ausübung seines Amtes eine schwere Straftat begangen hat oder aus anderem gleich schwer wiegenden Grunde nicht mehr die Voraussetzungen des Abs. 1,Nr. 1 erfüllt.

Art. 142. Verfahren der Unionsgerichte

(1) Urteile der Unionsgerichte sind in jedem Mitgliedsstaat unmittelbar wirksam und vollstreckbar. Die Vollstreckung richtet sich vorbehaltlich unionsrechtlicher Regelung nach dem Recht des Staates, in dem die Maßnahme stattfindet. Die Vollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des zuständigen Gerichts ausgesetzt werden.

(2) Die Durchführung der Vollstreckung liegt ausschließlich in den Händen der Behörden der Mitgliedsstaaten. Diese haben unverzüglich die aus dem Urteil gebotenen Maßnahmen zu ergreifen.

(3) Jedes Unionsgericht kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Hauptsache in anhängigen Sachen die erforderlichen einstweiligen Anordnungen treffen. Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und die grundlegenden Entscheidungen der anderen europäischen Gerichte werden mit ihren Gründen veröffentlicht.

(5) Unabhängig von Klagefristen kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es auf die Geltung dieser Norm ankommt, die Unwirksamkeit eines Rechtssetzungsaktes der Union geltend machen.

(6) Im übrigen wird das Verfahren vor dem Gerichtshof nach dieser Grundordnung, den Unionsgesetzen und der vom Rat zu genehmigenden Satzung und Verfahrensordnung bestimmt. Die Stellung und das Verfahren der weiteren Unionsgerichte ist durch Unionsgesetz zu regeln.

Art. 143. Aufgabe der Generalanwälte, Straftaten zu Lasten der Union 

(1) Die Generalanwälte unterstützten nach Maßgabe der Unionsgesetze die Arbeit der Unionsgerichte. Sie haben in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den dem Europäischen Gerichtshof unterbreiteten Rechtssachen zu stellen 

(2) Die Generalanwälte vertreten die Union und ihre Interessen vor allen anderen Gerichten.

(3) Der zuständige Generalanwalt vertritt die Union auch bei gerichtlichen Verfahren wegen dem begründeten Verdacht von Straftaten zu Lasten der Union, sofern die Verfolgung nicht durch das Unionsgesetz den Mitgliedsstaaten zugewiesen ist. Die Europäische Staatsanwalt führt in diesen Fällen die Ermittlungen; ihr untersteht dabei die Europäische Polizeibehörde. Das nähere regelt ein Unionsgesetz.

Art. 144. Der Europäische Gerichtshof

(1) Der Gerichtshof besteht aus je einem Richter je Mitgliedsstaat. Alle drei Jahre wird die Hälfte der Richter vom Präsidenten der Union für sechs Jahre neu ernannt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Ernennung darf nur auf Vorschlag des Rates erfolgen, dem das Parlament oder der Senat jeweils im Wechsel zugestimmt haben.

(2) Der Gerichtshof tagt in großen Senaten, sofern nicht die Zuständigkeit durch Gesetz vorbereitenden oder beschließenden Kammern zugewiesen wurde. Der Gerichtshof entscheidet in Vollsitzungen, wenn eine Kammer von der Entscheidung einer anderen Kammer abweichen will, oder wegen der besonderen Bedeutung des Falles auf Antrag eines Organs der Union oder eines Mitgliedsstaat als Partei des Verfahrens.

(3) Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 

Art. 145. Zuständigkeiten des Europäischen Gerichtshofs

(1) Der Gerichtshof entscheidet über alle Streitigkeiten, sofern diese nicht einem anderen Gericht zugewiesen sind:

1. über die Verletzungen von aus dem Unionsrecht folgenden Verpflichtungen eines Mitgliedstaates auf Antrag eines anderen Mitgliedsstaates oder der Kommission;

2. bei Streitigkeiten zwischen Unionsorganen ihre mit eigenen Rechten ausgestatteten Organteile über ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten; 

3. über die Vereinbarkeit von Unionsrecht mit dieser Grundordnung und dem weiteren primären Unionsrecht;

4. über die Rechtmäßigkeit von allen Handlungen der Unionsorgane mit Rechtswirkung auf Antrag eines Mitgliedsstaates, des Rates, der Kommission, des Senates oder des Parlaments;

5. Streitigsachen betreffend die EIB und das ESZB nach Art. 237 EGV

6. in allen weiteren ihm durch Grundordnung, primäres oder sekundäres Unionsrecht sonst zugewiesenen Aufgaben. 

(2) Dem Gerichtshof können durch Schiedsklauseln oder Schiedsverträge zwischen den Mitgliedsstaaten Zuständigkeiten übertragen werden. Streitigkeiten nach Abs. 1 werden von den Mitgliedsstaaten nur vor dem Gerichtshof ausgetragen.

Art. 146. Grundrechtsbeschwerde

(1) Jede natürliche und juristische Person kann vor dem Gerichtshof Klage mit der Behauptung erheben, durch die öffentliche Gewalt der Union oder durch die Ausführung von Unionsrecht durch die Mitgliedsstaaten in seinen in dieser Grundordnung festgelegten Grundrechten und Grundfreiheiten verletzt zu sein.

(2) Die Klage ist nur zulässig, sofern der Betroffene geltend machen kann, selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen zu sein und den Rechtsweg erschöpft zu haben.

(3) Die Klage ist binnen zwei Monaten nach der den Rechtsweg abschließenden Entscheidung zu erheben. Ist kein Rechtsweg eröffnet, so beginnt die Frist je nach Lage des Falles mit der Bekanntgabe der Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder ansonsten von dem Zeitpunkt an, von dem der Kläger von der Handlung Kenntnis erlangt hat.

Art. 147. Vorabentscheidung

(1) Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung

a) über die Auslegung dieser Grundordnung und des primären Unionsrechts.

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Gesetzgebung, sowie der originären Rechtsetzung des Rates der Union.

c) über die Auslegung der Satzungen der besonderen Einrichtungen und mittelbaren Körperschaften der Union, sofern diese Satzungen dies vorsehen.

(2) Das nach dem Unionsgesetz zuständige Europäische Gericht entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Gültigkeit der weiteren Rechtsnormen, und -akte der Unionsorgane,

b) über alle anderen Fragen, die ihm durch das Unionsrecht zugewiesen werden.

(3) Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedsstaates gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es dem nach Abs. 1 und 2 zuständigen europäischen Gericht diese Frage zur Entscheidung vorlegen. Ist eine solche Frage in einem schwebenden Verfahren vor einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidung selbst nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechtes angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des zuständigen europäischen Gerichtes verpflichtet.

Art. 148. Schiedsgerichtshof.

(1) Durch Organisationsgesetz kann ein Schiedsgericht eingerichtet werden, das an Stelle des Gerichtshofes über das Bestehen und die Reichweite von Aufgaben und Befugnissen der Union im Verhältnis zu den Mitgliedsstaaten und ihren Untergliederungen entscheidet. Auf eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof ist zu achten.

(2) Dieses Schiedsgericht soll im Falle seiner Errichtung bestehen aus 

1. Seinem Vorsitzenden, der vom Präsidenten der Union nach Anhörung des Senats bestimmt wird;

2. Fünf Richtern des Gerichtshofs, die vom Parlament bestimmt werden;

3. Vier Angehörigen der obersten mit Verfassungskonflikten befassten Gerichtsinstanz der Mitgliedsstaaten, die von den im Rat vereinigten Vertretern der Mitgliedsstaaten bestimmt werden;

4. Zwei Vertretern der regionalen Ebene, die von den im Rat vereinigten Vertretern der Mitgliedsstaaten auf Vorschlag des Ausschusses der Regionen bestimmt werden; von denen jeweils einer von den Regionen mit und ohne Gesetzgebungsbefugnisse benannt wird.

5. Ein Vertreter der Kommunen, der auf Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände oder des Ausschusses der Regionen von den im Rat vereinigten Vertretern der Mitgliedsstaaten bestimmt wird.

(3) Art. 144 I 2 und 3 sowie Art. 141 I Nr. 1, II 3, 4 und III finden sinngemäß Anwendung.

(4) Dem Schiedsgericht kann durch das Unionsrecht die Entscheidung in anderen Interessenkonflikten zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten oder ihren Untergliederungen übertragen werden.

Art. 149. Haftung der Union 

(1) Gegen jede Handlung und pflichtwidrige Untätigkeit der Organe und Einrichtungen der Union ist jedem Betroffenen die Klage gegen die Union vor dem zuständigen Gericht eröffnet. Dieses entscheidet über die Wirksamkeit des angefochtenen Aktes oder das Bestehen einer Handlungsverpflichtung des beklagten Unionsorgans. Es kann auch auf Antrag des Klägers über einen Schadensersatzanspruch befinden und die Beseitigung der rechtswidrig entstandenen Folgen anordnen.

(2) Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist.

(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Organe, Einrichtungen oder Bedienstete in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den Maßstäben eines Unionsgesetzes. Der Rückgriff auf den Verursacher bleibt der Union vorbehalten.

6 . Hauptteil:  Das Finanzwesen der Union

1. Abschnitt:  Der Haushalt der Union

Art. 150. Haushaltswesen der Union

(1) Die Union führt einen einheitlichen, von den Mitgliedsstaaten getrennten Haushalt.

(2) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, die Rechnungseinheit ist der Euro.

Art. 151. Haushaltsplan

(1) Alle Einnahme und Ausgaben der Union werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(2) Jedes Organ der Union stellt vor dem 1. Juli einen Haushaltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission fasst diese in einem Vorentwurf zusammen, der den Ansatz aller Einnahmen und Ausgaben umfasst.

(3) Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Parlament zu, das im Wege der Gesetzgebung gemeinsam mit dem Senat innerhalb von 2 Monaten nach Art. 101 beschließt. Abweichend von Art. 101 III kann das Parlament trotz einer abweichenden Entschließung des Senats den ursprünglichen oder geänderten Haushaltsplan mit absoluter Mehrheit endgültig beschließen.

(4) Führen Änderungen des durch die Versammlung festgestellten Haushaltsplan gegenüber dem Entwurf des Rates zu erhöhten Belastungen für die Mitgliedsstaaten, so bedarf der Haushalt der Zustimmung des Rates; wird diese versagt oder nur unter Änderungen erteilt, hat das Parlament erneut Beschluss zu fassen. Bestätigt es seine Abänderungen ganz oder teilweise mit der Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen und der Mehrheit seiner Mitglieder, so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. Fasst das Parlament innerhalb von 15 Tagen keinen Beschluss, so gilt der Haushaltsplan in der Fassung des Rates als beschlossen.

Art. 152. Nothaushalt

(1) Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht verabschiedet, so können für jedes Kapitel oder sonstige Untergliederung monatliche Ausgaben bis zu einem Zwölftel der im abgelaufenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden, sofern diese nicht ein Zwölftel der im in der Vorbereitung befindlichen Haushaltsplan eingestellten Mittel überschreiten.

(2) Der Rat kann auf Antrag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit auch ausnahmsweise Ausgaben genehmigen, die über das in Abs. 1 genannte Zwölftel hinaus gehen. Er informiert mindestens dreißig Tage vor der beabsichtigten Entscheidung das Parlament, dass in dieser Zeit mit den Stimmen von 2/3 seiner Mitglieder die vollständige oder teilweise Aussetzung der Genehmigung der Überschreitung beschließen kann.

Art. 153. Ausführung des Haushaltsplans und Haushaltsüberschreitungen

(1) Die Kommission führt den Haushaltsplan unter strikter Beachtung der Haushaltsordnung und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten aus. Die Entscheidungen über die Verwendung der Mittel sind im Rahmen des Haushaltsplanes und der Haushaltsordnung möglichst dezentral durch die ausführenden Stellen und Einrichtungen zu treffen. Eine angemessen interne Kontrolle über alle Mittel der Union ist sicherzustellen.

(2) Die Organe der Union sind bei der Vornahme ihrer Ausgaben nach der Haushaltsordnung angemessen zu beteiligen.

(3) In begründeten Fällen kann die Kommission Mittel innerhalb des Haushalts anderweitig einsetzen und Einnahmeüberschüsse in den folgenden Haushalt übertragen.

Art. 154. Rechnungslegung und Entlastung

(1) Die Kommission legt gemeinsam mit dem Rat dem Parlament und dem Senat jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres vor und übermittelt eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Union.

(2) Das Parlament erteilt nach Stellungnahme des Rechnungshofes der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans. Parlament und Rechnungshof können zur Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse von Kommission und Rat zur Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder das Finanzsystem und seine Kontrollen auffordern. 

Art. 155. Haushaltsordnung, Verfahrensvorschriften

(1) Die Haushaltsordnung der Union wird durch ein Organgesetz mit Zustimmung des Rates festgesetzt.

(2) Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit die erforderlichen Durchführungsbestimmungen.

(3) Der Erlass der Rechtsvorschriften nach Abs. 1 und 2 erfolgte erst nach einer Stellungnahme des Rechnungshofs.

Art. 156. Bekämpfung von Betrug und Korruption zum Nachteil der Union

(1) Vorsätzlicher Betrug und Korruption, sowie vergleichbare Vergehen zum Nachteil der Union sind unter Strafe zu stellen. Die ungerechtfertigten Vermögensvorteile einschließlich des entstandenen Schadens sind der Union zu erstatten.

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft und die Europäische Polizeibehörde koordinieren die eng abgestimmten Maßnahmen der Mitgliedsstaaten. Sie führen im Binnenbereich der Union die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Ermittlungsbehörde des Rates.

(3) Das weitere regeln die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten und soweit erforderlich, namentlich für solche Vergehen innerhalb der Unionsbehörden und Einrichtungen, ein Unionsgesetz.

2. Abschnitt:  Kompetenzen der Union im Finanzbereich 

Art. 157. Einnahmen und Vermögen

(1) Die Union bezieht ihre Einnahmen aus 

1. Beiträgen der Mitgliedsstaaten,

2. Erträgen aus ihrer Verwaltungstätigkeit sowie ihrem Vermögen,

3. ihren Anteilen an den Außenzöllen,

4. direkten oder indirekten unionsweiten Steuern bzw. Anteilen hiervon.

(2) Die Begründung von Einnahmen nach Abs. 1 Nr. 1 und 4 bedarf der Zustimmung des Rates oder Senats entsprechend Art. 95 I und II. Die Erhöhung der Sätze der in Nr. 1 und 3 genannten Einnahmen bedarf der Zustimmung des Rates. 

(3) Die Union kann Finanztransfers gem. Art. 278 EGV durchführen und über Guthaben in Fremdwährungen verfügen.

Art. 158. Ausgaben

(1) Die Union und die Mitgliedsstaaten tragen jeweils die ihnen bei der Ausführung des Unionsrechtes entstehenden Personal- und Sachmittelkosten.

(2) Leistungsausgaben aufgrund des Unionsrechtes werden durch den Haushalt der Union getragen, soweit nicht das Unionsrecht mit Zustimmung des Rates etwas anderes bestimmt.

3. Abschnitt:  Der Rechnungshof und die Rechnungsprüfung

Art. 159. Besetzung und Aufgabe des Rechnungshofs

(1) Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung in der Union wahr.

(2) Er besteht aus zwölf Mitgliedern, die vom Rat nach Anhörung des Parlamentes einstimmig dem Präsidenten zur Ernennung für sechs Jahre vorgeschlagen werden. Auf eine angemessene geografische Verteilung ist zu achten. Dem Rechnungshof können nur Unionsbürger, jedoch höchstens ein Staatsangehöriger je Mitgliedsstaat angehören. Dabei sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 

1. in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder angehört haben, 

2. oder in anderer Weise für dieses Amt besonders geeignet sind,

und jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. Ergeben sich hieran begründete Zweifel, so können Parlament und Präsident jeden Einzelvorschlag des Rates ablehnen. Wiederernennung ist zulässig.

(3) Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofs für drei Jahre.

(4) Die Mitglieder über ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von der Kommission, einer Regierung oder anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Art. 109 IV und V finden entsprechende Anwendung. 

(5) Entscheidet der Gerichtshof auf Antrag des Parlamentes, das mit 2/3 der Stimmen und Mitgliedermehrheit beschließt, nach Stellungnahme des Rates und des Rechnungshofs, dass ein Mitglied des Rechnungshofs den Voraussetzungen seines Amtes nicht mehr genügt oder schuldhaft schwerwiegende Verfehlungen bei der Ausübung seines Amtes begangen hat, so ist es seines Amtes enthoben. Hat der Gerichtshof eine vorsätzliche Verfehlung festgestellt, so verliert es jeden Anspruch auf Übergangs- und Ruhegelder sowie alle anderen an ihrer Stelle gewährten Vorteile und hat für den aus der Verfehlung entstandenen Schaden zu haften.

Art. 160. Durchführung der Rechnungsprüfung

(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union einschließlich der ihr zu-/nachgeordneten Einrichtungen. Der Rechnungshof prüft ferner die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

(2) Der Rechnungshof legt dem Rat, dem Parlament und dem Senat jährlich eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vor, die durch spezifische Beurteilungen ergänzt werden kann. Er berichtet insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten. Die Erklärung sowie die spezifische Berichte zum Jahresabschluss sowie Sonderberichte des Rechnungshofs werden im Amtsblatt veröffentlicht. 

(3) Das weitere regelt ein Organgesetz.

7 . Hauptteil:  Beratende Ausschüsse und Beteiligung interessierter Kreise

1. Abschnitt:  Der Ausschuss der Regionen

Art. 161. Aufgabe und Mitglieder

(1) Der Ausschuss der Regionen vertritt die Interessen der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften. Er ist das Bindeglied zwischen der Union und der Selbstverwaltung vor Ort im Sinne einer bürgernahen Verwaltung auf Basis des Subsidiaritätsprinzips.

(2) Der Ausschuss der Regionen besteht aus höchstens 400 Mitgliedern, die von den regionalen und kommunalen Einheiten der Mitgliedsstaaten oder ihrer Interessenvereinigungen bestimmt und danach nach Mitteilung ihrer Regierung vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem Rat für vier Jahre ernannt werden. Im Rahmen dieser Höchstzahl und dem Grundsatz angemessener Repräsentation soll jede Region möglichst mindestens einen Vertreter entsenden, die nach demokratischen Prinzipien durch die Volksvertretungen der Region oder Regionen, die sie vertreten, gewählt werden. Die Kommunen jedes Mitgliedsstaates sind mit mindestens einem Mitglied zu beteiligen.

(3) Das Amt als Mitglied im Ausschuss der Regionen ist mit der Mitgliedschaft im Parlament und in der Kommission unvereinbar. Senatoren und Vertreter gliedstaatlicher oder regionaler Regierungen im Rat können Mitglied im Ausschuss der Regionen sein.

(4) Alle Mitglieder des Ausschusses müssen entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer Gebietskörperschaft ihrer Ebene innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung dieser Ebene politisch verantwortlich sein.

(5) Das Amt endet, sofern die Voraussetzungen der Abs. 3 und 4 nicht mehr vorliegen. Bei vorzeitiger Amtsende wird unverzüglich ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit ernannt.

(6) Das weitere, darunter die Verteilung der Sitze auf die Mitgliedsstaaten und die Rechtsstellung der Mitglieder regelt die Unionsgesetze, im übrigen die Gesetze der Mitgliedsstaaten. Diese können auch vorsehen, dass Vertreter ethnischer Minderheiten mit erheblichem Bevölkerungsanteil, die durch die in Abs. 2 genannten Vertreter nicht hinreichend repräsentiert werden, weitere Ausschussmitglieder innerhalb der zulässigen Höchstzahl wählen, für die Abs. 3 bis 5 sinngemäß Anwendung finden. 

Art. 162. Organisation

(1) Die Mitglieder sind an keine Weisungen gebunden und üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus. 

(2) Die Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung. 

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium auf zwei Jahre. Der Ausschuss bildet beratende ständige und nichtständige Fachgruppen und Unterausschüsse.

(4) Der Präsident beruft den Ausschuss auf Antrag des Rates, der Kommission, aus der Mitte des Ausschusses und aus eigenem Entschluss ein. Der Ausschuss tagt grundsätzlich öffentlich.

Art. 163. Anhörung

(1) Der Ausschuss wird vom Rat, der Kommission, dem Parlament oder dem Senat in den rechtlich vorgeschriebenen Fällen, sowie dann gehört, wenn diese es für zweckmäßig erachten, namentlich, wenn spezifische regionale oder kommunale Interessen berührt sind.

(2) Diese Interessen betreffen insbesondere:

1. Status, Organisation und Finanzen der Regionen und Kommunen, sofern die Union hierfür ausnahmsweise zuständig ist,

2. ihr Verhältnis zur Union durch den Ausschuss und den Senat, sowie den Subsidiaritätsgrundsatz,

3. die auf sie bezogenen Finanz- Ausgleichs- und Strukturhilfen der Union,

4. Kultur, insbesondere Bildung, Sprache, kulturelle Einrichtungen und Brauchtum,

5. Förderung der regionalen und kommunalen Wirtschaft und Landwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Fischerei,

6. Infrastruktur, insbesondere regionale und kommunale Bezüge transeuropäischer Netze,

7. die grenzüberschreitende regionale und kommunale Zusammenarbeit.

Art. 164. Weitere Beteiligungsrechte des Ausschusses

(1) Der Ausschuss kann eine Stellungnahme zu allen Gesetzgebungsvorschlägen abgeben, sofern nicht ein spezifisches regionales und kommunales Interesse ausgeschlossen ist, namentlich betreffend:

1. das Verhältnis der Unionsorgane zueinander,

2. die Zollunion, den Binnenmarkt, die Wirtschafts- und Währungsunion,

3. die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union,

4. die sonstigen einem Organ oder den Mitgliedstaaten ausschließlich vorbehaltenen Rechte. 

Er soll eine Stellungnahme abgeben, wenn spezifische regionale oder kommunale Interessen erheblich betroffen sind.

(2) Der Ausschuss soll frühzeitig in allen Verfahren der Kommission, die Rechte oder wesentliche Interessen der Regionen oder Kommunen berühren, von dieser angemessen informiert werden. Der Ausschuss arbeitet eng mit dem Senat und dem Parlament zusammen.

(3) Der Ausschuss kann, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, vorbehaltlich der in Abs. 1 umschriebenen Bereiche von sich aus Stellungnahmen abgeben oder der Kommission den Beginn eines Gesetzgebungsverfahrens empfehlen. 

(4) Die Stellungnahmen des Ausschusses werden mit einem Bericht über die Beratungen im Ausschuss und dem zuständigen Unterausschuss dem entscheidenden oder sonst zuständigen oder betroffenen Organ übermittelt.

(5) Der Ausschuss kann wegen der Verletzung seiner Rechte vor dem Gerichtshof klagen.

2. Abschnitt:  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss

Art. 165. Zusammensetzung und Bestellung 

(1) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss besteht aus höchstens 400 Vertretern, die die verschiedenen Gruppen der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft in der Union und den Mitgliedsstaaten repräsentieren, insbesondere

1. der erzeugenden und verarbeitenden Industrie, des Handwerks, des Handels und Verkehrs sowie der selbständigen Dienstleistungserbringer und freien Berufe

2. der Arbeitnehmer und sonstigen abhängig Beschäftigten

3. der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei

4. der Hochschulen, beruflichen und allgemeinen Bildungseinrichtungen sowie anderer kultureller Vereinigungen

5. des Verbraucher-, Gesundheits- und Umweltschutzes,

6. des Allgemeininteresses, sowie dem Interesse besonderer nach den Merkmalen des Art 21 I bestimmter Bevölkerungsgruppen.

(2) Diese werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Rates für vier Jahre ernannt auf Vorschlag 

1. der anerkannten maßgeblichen europäischen Organisationen in diesen Bereichen,
 

2. der sie entsendenden Mitgliedsstaaten.

(3) Mitglieder eines anderen Unionsorgans können nicht Mitglied im Ausschuss sein.

(4) Das weitere, einschließlich die Zusammensetzung nach Mitgliedsstaaten und Gruppen in einem angemessenen Verhältnis, regelt ein Unionsgesetz.

Art. 166. Arbeit des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss kann zu allen Fragen, namentlich der Wirtschafts- und Sozialpolitik und kulturellen Belangen, vom Rat, der Kommission, dem Parlament oder dem Senat gehört werden. Er erhält Gelegenheit zur Stellungnahme beim Erlass von Rechtsvorschriften in diesem Bereich und kann von sich aus Stellungnahmen in den Fällen abgeben, in denen er dies für zweckmäßig erachtet. Die Stellungnahmen des Ausschusses werden mit einem Bericht über die Beratungen im Ausschuss und der zuständigen Fachgruppe dem entscheidenden oder sonst zuständigen oder betroffenen Organ übermittelt.
 Das weitere regelt ein Organisationsgesetz und in dessen Rahmen das Unionsrecht, das auch weitere zwingende Fälle bestimmen kann, in denen eine Anhörung erfolgen muss oder nicht erfolgt.

(2) Art. 162 und Art. 164 V finden entsprechende Anwendung. 

(3) Politische oder nationale Fraktionen und Gruppen werden im Ausschuss nicht gebildet.

3. Abschnitt:  Beteiligung interessierter Kreise und beratende Einrichtungen

Art. 167. Beteiligung interessierter Kreise und beratende Einrichtungen

(1) Die Regionen und Kommunen, die europäischen Parteien und die interessierten Kreise werden von den zuständigen Organen der Union bei der Vorbereitung wichtiger, sie besonders betreffender Rechtssetzungen und anderen Vorhaben von großer Tragweite zur Stellungnahme eingeladen, sofern ihre Beteiligungsmöglichkeit nicht durch den Ausschuss der Regionen und den Wirtschafts- und Sozialausschuss hinreichend sichergestellt ist.
 Das weitere regelt das Unionsrecht.

(2) Ständige beratende Einrichtungen dürfen nur eingesetzt werden, soweit andere Formen der Beteiligung, insbesondere die frühzeitige Information und Anhörung nach Abs. 1 nicht zur Verwirklichung einer angemessenen Partizipation ausreichen oder ein regelmäßiges Gremium erhebliche überwiegende Effizienzgewinne verspricht.

(3) Die Einsetzung und Bestellung ständiger Ausschüsse, die nicht lediglich die Tätigkeiten eines einzelnen Unionsorgans beratend unterstützen, kann nur durch Unionsgesetz erfolgen. Das institutionelle Gleichgewicht der Union darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

(4) Der Rat, die Kommission, das Parlament und der Senat werden in Fragen der Montanindustrie, der Landwirtschaft, des Verkehrs, der Kernenergie und der Energiewirtschaft und der Europäischen Sozialfonds von jeweils einem beratenden Ausschuss unterstützt, deren Bestellung, Organisation und Arbeitsweise durch das Unionsrecht geregelt wird.

8 . Hauptteil:  Gültigkeit und Änderung der Grundordnung

Art. 168. Veröffentlichung und Inkrafttreten 

(1) Diese Grundordnung tritt mit der Ratifizierung in 2/3 der bisherigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für diese und in diesen in Kraft. Versagt ein Mitgliedsstaat nach Ablehnung auch bei einer erneuten Abstimmung die Zustimmung zu dieser Grundordnung, so scheidet er aus der Union aus; mit ihm ist auf seinen Wunsch eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum oder eine besondere Assoziierung zu vereinbaren.

(2) Das Inkrafttreten dieses Vertrages wird vom Europäischen Rat unverzüglich in einem feierlichen Akt festgestellt und der Urtext zusammen mit den Ratifikationsabkommen bei der italienischen Regierung hinterlegt. Grundordnung und Ratifikationen werden im Amtsblatt veröffentlicht. 

Art. 169. Vertragsänderungsverfahren

(1) Der Text dieser Grundordnung kann im Wege der Vertragsänderung nach folgendem Verfahren geändert werden: Die Regierung jedes Mitgliedsstaates oder die Kommission können dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge, auf denen die Union beruht, vorlegen. 

(2) Gibt der Rat nach Anhörung der Versammlung und gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten eines Vertragsänderungsverfahrens ab, so arbeitet er oder eine von ihm bestellte besondere Konferenz oder ein Konvent mit Vertretern der Mitgliedsstaaten und der anderen Organe einen Vorschlag über die vorzunehmenden Änderungen unter Beteiligung der Versammlung und der Kommission aus. Im Währungsbereich wird auch die EZB gehört. 

(3) Die Änderung tritt in Kraft, wenn sie von allen Mitgliedsstaaten nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert wurde.

Art. 170. Vertragsfortentwicklung durch Abstimmung

(1) Abweichend von Art. 169 Abs. 3 tritt die Änderung in Kraft, wenn Sie in einer auf Beschluss der Versammlung ohne Widerspruch des Rates durchgeführten unionsweiten Volksabstimmung in mindestens 2/3 der abstimmenden Staaten, die mindestens 2/3 der Bevölkerung der Union repräsentieren, jeweils mit absoluter Mehrheit der Abstimmenden angenommen wurde. 

(2) Insgesamt ist die Teilnahme von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Unionsbürger in jedem Mitgliedsstaat erforderlich.

Art. 171. Grundordnungsändernde Gesetze

(1) Sofern weder neue Belastungen für die Mitgliedsstaaten, noch neue Aufgaben oder Kompetenzen der Union begründet werden, kann dieser Grundordnungstext auch durch ein besonders gekennzeichnetes Unionsgesetz geändert werden, dass von Parlament und Senat mit qualifizierter Mehrheit, jedoch mindestens einer Mehrheit von 2/3 der jeweiligen gesetzlichen Mitglieder übereinstimmend beschlossen wird.

(2) Veränderungen zu Lasten des Rates bedürfen dessen einstimmiger Zustimmung, wobei Enthaltungen nicht gezählt werden.

Art. 172. Beschränkungen der Vertragsfortentwicklung und gesetzlichen Grundordnungsänderung

Einschränkende Veränderungen des Wesensgehalts der Grundrechte und der Unionsbürgerschaft, sowie des Prinzips der Gewaltenteilung zwischen den Unionsorganen, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Union sowie der Souveränität, primären staatlichen Verantwortlichkeit und Mitwirkung der Mitgliedsstaaten an der Union, einschließlich der diese schützende Bestimmungen dieses Hauptteils, können nach Art. 170 und 171 nicht vorgenommen werden.

9 . Hauptteil:  Übergangs- und Schlussvorschriften

Art. 173. Verstärkte Zusammenarbeit

(1) Diese Union steht einem bestehenden oder späteren engeren Zusammenschluss mehrerer Mitgliedsstaaten nicht entgegen, soweit nicht Kompetenzen der Union übernommen werden sollen. 

(2) Sind Aufgaben der Union von der verstärkten Zusammenarbeit betroffen, so kann diese nur ausnahmsweise erfolgen, wenn in keiner anderen möglichen Weise das Ziel der Zusammenarbeit in absehbarer Zeit zu erreichen ist.

(3) Die Mitgliedsstaaten die eine verstärkte Zusammenarbeit beabsichtigen, richten ihren Antrag an die Kommission, die innerhalb von vier Monaten dem Rat eine Vorschlag unterbreitet. Entscheidet der Rat mit qualifizierter Mehrheit zugunsten des Antrages und widerspricht das Parlament nicht mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der Mehrheit seiner Mitglieder, so ist die Ermächtigung erteilt. Sind Gegenstände der Gesetzgebung betroffen, so ist hierzu ein Unionsgesetz erforderlich.

Art. 174. Kompetenzen

(1) Die bisherige Kompetenzzuweisung zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten bleibt erhalten, sofern nicht diese Grundordnung ausdrücklich andere Regelungen trifft. 

(2) Verliert die Union durch diese Grundordnung oder nachträgliche Änderungen Kompetenzen, so können die Mitgliedsstaaten Rechtsakte der Union durch eigene Rechtsakte ersetzen, die dem Unionsrecht insoweit vorgehen.

Art. 175. Organe

(1) Die Mitglieder des bei Inkrafttreten dieser Grundordnung gewählten Europäische Parlament, der Kommission, des WSA und AdR bleiben bis zur ersten ordentlichen Neuwahl bzw. Neubestellung im Amt und führen ihre Aufgaben und Befugnisse nach Maßgabe dieser Grundordnung aus. Die Mitglieder des EuGH, und des Gerichtes 1. Instanz bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt.

(2) Der Senat wird unverzüglich innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Grundordnung von den hierzu berufenen Stellen gewählt. Dabei wird von jedem Mitgliedsstaat die an der Hälfte nächstliegende Zahl seiner Senatoren bestimmt, die jeweils ihr Amt für zwei Jahre ausüben. Die Verteilung auf diese beiden Gruppen erfolgt durch das Los. Gleichzeitig erfolgt die Neubestellung des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses.

(3) Innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten findet die erste Wahl zum Unionspräsidenten statt.

(4) Bis zum Inkrafttreten der entsprechenden Regelungen auf Basis dieser Grundordnung gelten für die Stimmgewichtung und das Verfahren im Rat die bisherigen Regelungen des EUV und EGV unter Berücksichtigung des Vertrages von Nizza fort.

(5) Bis zu einer Regelung durch Unionsgesetz bestimmt sich die Verteilung nach Mitgliedsstaaten im Ausschuss der Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss gem. Art. 84 IV.

(6) Alle Amtsträger der Union führen ihre Titel und Amtsbezeichnungen unabhängig von den in dieser Grundordnung und der weiteren Rechtsordnung verwendeten Form in jeder Unionssprache in der korrekten grammatikalischen weiblichen bzw. männlichen Form. 
Art. 176. Rechtsnachfolge, Ressourcen und Vorbehalte

(1) Die Union ist Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemeinschaften, die durch die Mitgliedsstaaten einvernehmlich aufgelöst werden. Die diese betreffenden Regelungen der Gründungsverträge einschließlich aller Protokolle, Erklärungen und Änderungen gelten für die Union fort, sofern sie dieser Grundordnung nicht widersprechen. Die Union übernimmt den gemeinsamen Besitzstand an Regelungen und Entscheidungen. Sie tritt nach innen wie außen in alle Rechten und Pflichten dieser Gemeinschaften, namentlich alle zivil-, arbeits- und beamtenrechtlichen Verträge sowie völkerrechtlichen Verträge und Abkommen ein.

(2) Die Eigentumsordnung der Mitgliedsstaaten, sowie die Vorbehalte nach Art. 296 – 299, 306-301 und 311 EGV bleiben unberührt. 

Abschlussformel...

Die Vertreter der Mitgliedsstaaten, Unterschriften

� Art. 1 – 54 entsprechen der Grundrechtecharta mit erforderlichen redaktionellen Anpassungen


� Bestehende Rechte dürfte helfen, den Widerstand in manchen Mitgliedsstaaten gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung zu mildern.


� Vgl. entsprechende CoE- und andere völkerrechtliche Konventionen


� Wichtige positive comity z.B. für die Bereiche Wettbewerbsrecht, Datenschutzrecht, Telekommunikation etc.


� „Europäisch“ sollte vermieden werden, um möglichen Definitionsproblemen etwa bei der Türkei und zukünftigen benachbarten asiatischen oder afrikanischen Staaten im Vorhinein zu begegnen 


� Wie bei Aufnahme selbst, implizites Ermessen der Union über Annahme.


� Beide Austrittsformeln wichtig als symbolische Formeln und Ergänzungen der Souveränitätsgarantie, um Gegner einer zu starken Union zu begegnen; da Austritt ausdrücklich möglich sind entsprechende Forderungen leicht als Demagogie entlarvbar bzw. kann und muss Zugehörigkeit aufgrund gemeinsamer Verflechtung und Nutzens vermittelt werden.


� Richtet sich vor allem gegen zu starke Befreiung anderer Bediensteter, die oft populistisch ausgenutzt wird. 


� Die Union muss die gesamte Handlungsfähigkeit auffangen, die die Mitgliedsstaaten verloren haben 


� Die weite Binnenmarktrechtsprechung darf nicht weiter zur Abschnürung staatlicher Handlungskompetenzen führen, Betonung liegt hier allerdings ggü. Nr. 4 auf Vorrang des Unionsrechts; ausdrückliche Ergänzung zu Nr. 4 nötig durch ständige Rechtsprechung des EuGH.


� Vgl. US-Const. noch immer nicht völlig realisierte unverzichtbare Grundlage einer Union.


� Vgl. US-Const. teilweise realisiert, aber noch Umsetzungsbedarf, der durch Verankerung ausgedrückt werden soll.


� Dieser Artikel stellt den eigentlich Kern der neuen europäischen Vision jenseits der WWU dar. Kern ist dabei die europäische Identität als Schicksals-, nicht nur bloße Interessengemeinschaft, die sich in ganz konkreten Dingen festmacht, v.a. aber wie schon seit Beginn angelegt in der Mobilität und Begegnung von Menschen. Hier bestehen, in den Niederungen des Ausländer-, Steuer- und Sozialrechts bestehen noch die größten Defizite, die dringend angepackt werden müssen. Hinzu tritt die kulturelle Identität, die angesichts der Globalisierung bereits heute eine zentrale Bedeutung erfährt – auch und gerade gegenüber der amerikanischen Leitkultur; erinnert sei exemplarisch nur an die Fernsehrichtlinie. Die Norm orientiert sich insbesondere am föderalen Kern der US-Verfassung. Namentlich Abs. 3 soll eine erforderliche Reservefunktion wahrnehmen, bei der die durch formelle Vorkehrungen (Kompetenzen, Mehrheiten, Veto) die Mitgliedsstaaten vor Kompetenzausblutung geschützt werden sollen, allerdings die organische Fortentwicklung, wie auch in den USA nicht ausschließt.


� Nicht jedoch zwingend der nicht auf selbst erworbenen Rechten beruhenden sozialen Sicherung 


� Hier klares Primat der Mitgliedsstaaten und unterstützende Rolle der Union.


� Eindeutiges Primat der Mitgliedsstaaten, findet Wiederhall in Prärogative des Rates.


� Lediglich Verpflichtungsnorm, um jede Auslegungsmöglichkeit zugunsten unmittelbarer Wirkung auszuschließen, vgl. NATO-Vertrag.


� Weiterentwicklung aus Art. 191 EGV unter Berücksichtigung der Europäischen Parteien-VO und des notwendigen Schutzes vor Missbrauch.


� Entspricht nahezu dem nach Nizza gültigen Verteilungsschlüssel in Form einer abstrakten Regelung, soll aber weiter dem Ideal demografischer Repräsentation angepasst werden und gleichzeitig Druck auf Erlass der überfälligen sekundärrechtlichen Regelung erhöhen.


� Wichtig: Statuiert einerseits ein auch strafrechtlich geschütztes Kommunikationsrecht der Abgeordneten, aber auch eine eher appellative Informationsverpflichtung insbesondere für Senatoren und nationale/regionale Parlamente (s.u.). Beeinträchtigt aber de jure in keiner Weise das freie Mandat aller Abgeordneten.


� Wohingegen eine Absicht nicht vorhanden bzw. nachzuweisen sein braucht, vgl. entsprechende nat. Regelungen.


� Hierunter fällt auch die Einwirkung im Wege der Korruption. Gilt auch für Abgeordnete. Selbstverständlich schließt dies Rechtfertigungsgründe, sofern sie in der Grundordnung verankert sind, nicht aus.


� Umfassende Befassungskompetenz ausdrücklich zu verankern.


� röm. „Tribunprinzip“, denkbar z.B. Wehrbeauftragter für gemeinsame Kontingente, Beachtung der Rechte von Minderheiten nach Art 21 etc.


� Frist soll sicherstellen, dass der Rat zunächst neue Kommissionsbildung versuchen kann.


� Zum Delegationsprinzip vgl. auch die Südafrikanische Verfassung id.F. von 1997; sowohl Wahlprinzip als auch Delegationsprinzip erforderlich damit weder bürokratische Politikverflechtung noch bloße Spiegelung des Parlaments durch eine etwa bei Kompetenzfragen rein föderal orientierte Kammer wie etwa US-Senate.


� Entspricht der bisherigen Verteilung im AdR /WSA nach Nizza mit kleineren Erweiterungen für kleinere Staaten, die als Kompensation für die Beschränkung der Mindestzahl im EP auf 3 gelten; gestufte Repräsentation erforderlich, angesichts der extremen Größenunterschiede und abgeschwächten Demografie im Parlament. Abstrakte Definition gebietet sich aus Gleichbehandlung aller Staaten und Erweiterungsfähigkeit


� Ermöglicht elegant den Einbau der 3. Ebene in Staaten, wo dieser besondere Bedeutung zukommt, so insbesondere Deutschland, Österreich und Belgien und evtl. auch Spanien.


� Hier wohl vor allem UK, I, E.


� Ermöglicht weitgehende Freiheit der Mitgliedsstaaten, so z.B. auch überproportionale Vertretung von kleinen Parteien, die sonst kaum zum Zug kämen, oder umgekehrt starke Abschließung. 


� Heißt faktisch nur Angehörige des Mitgliedsstaates, anders als EP; Bestimmung „mehrere“ nötig für Regionen/Staaten, wenn weniger Sitze als Einheiten vorhanden. In diesem Fall Verfahren durch Mitgliedsstaaten zu regeln. Zugehörigkeit zu Volksvertretung soll engere Bindung fördern, auch „Seniorität“ i.S. bereits erworbener politischer Erfahrungen als Grundpfeiler für die Rolle als „Hüter“ der Subsidiarität ggü. Nationalstaaten.


� Notwendig im Rahmen der Arbeitsfähigkeit des Gremiums, die angesichts der Zahl der Einheiten eine österreichische Bundesratslösung ausschließt, enge Rückbindung an die entsendende Ebene, damit keine „Föderalisierung/Unitarisierung“ der Orientierung erfolgen kann. 


� auch hier Ausdruck und Element klarer mitgliedsstaatlicher Rückbindung


� Ausgestaltung des Senats als echte Parlamentskammer, allerdings mit möglichst wenigen Aufgabenfeldern und zentraler Organisationsform der Delegationen, um „Unitarisierung“ vorzubeugen. Politische Fraktionen allerdings nicht ausgeschlossen aufgrund Parlamentsprinzip, aber ohne verfassungsmäßige Rechte.


� Klar gegen jedes rechtliche imperative Mandat, aber für enge politische Koordinierungsfunktion, unabhängig, ob Direktwahl. Senat soll insbesondere frühzeitige Information durch „Personen und Papier“ aller gesetzgebenden Vertretungen ermöglichen, wie dies bisher v.a. durch den Rat, Mitarbeiter in der Kommission und eingeschränkt den AdR erfolgt.


� Angemessen muss hier nicht volle stimmberechtigte Mitgliedschaft bedeuten.


� Klare doppelte Quoren vergleichbar Rat, um Grundsatz des Minderheitenschutzes und der geografischen vor der demografischen Repräsentation sicherzustellen.


� Grundsätzlich starke Trennung von Parlament und Senat, um unterschiedliche Bedeutung deutlich zu machen.


� Anknüpfung an urspr. Bezeichnung in EGKS, nur für wenige, außerordentliche Aufgaben.


� Das heißt, ein rein politisches Tätigwerden ohne rechtliche Implikationen ist der Union im gesamten Bereich ihrer Aufgaben möglich, z.B. Anregung von Konferenzen der Mitgliedsstaaten oder konkreten Maßnahmen etc.


� Etwa durch Konventionen und Abkommen außerhalb des engeren Unionsrecht aller oder einzelner Mitglieder.


� hier nur vorläufige Wiedergabe des bisherigen status quo mit kleineren Fortschreibungen


� Hier Bereitschaft Deutschlands zur Weiterentwicklung der bisherigen Positionen nötig, diese aber erforderlich um substantielle Zugeständnisse z.B. zu Nr. 3 zu erreichen.


� Gemeinsame Interessen und Synergien, sowie Mindeststandards zum gemeinsamen Nutzen


� Wird Frankreich wohl unter Abs. 1 einordnen wollen.


� Z.B. Wehrpflichtdiskussion, vgl. Gleichrangigkeit der Bürgerpflichten in wenigen europ. Verfassungen.


� Weit zu interpretieren, nimmt auf Art. 56 III bezug. 


� Formulierung ermöglich gerichtliche Nachprüfbarkeit im Streitfall, auch Ausnahme im Einzelfall durch Sollens-Fassung.


� vgl. Art. 34 franz. Verf.; Gesetzesvorbehalt nach Wesentlichkeitstheorie.


� Für den Senat gilt bei der Gesetzgebung eine halbgeschlossene Agenda.


� dies kann selbstverständlich auch die führende Rolle des Generalsekretärs beinhalten.


� Kommission sollte unbedingt auf engere gouvernementale Aufgaben konzentriert werden, wegen öff. Ansehen („Normierer“), Effizienz und Kontrolle; insbesondere Ausgliederung von Normierung, weiterer Landwirtschaftspolitik, wohl auch Kartellverfahren, allerdings mit üblicher Fachaufsicht; Subsidiarität hier besonders festschreibenswert; 


� Soll vor allem die frühzeitige Information der europäischen und nationalen Parlamentarier gewährleisten, damit es zu keinem „Überfahren“ kommt.


� Doppelte Funktion der politischen Beamten: Sonderschutz ggü. Mitgliedsstaaten zwischen Vollimmunität der Organe und allgemeinem Behinderungsverbot; sowie besondere politisch-rechtliche Verantwortlichkeit.


� Gilt also auch für den Generalsekretär des Rates.


� Für die übrigen Bediensteten genügt die Ableitung aus dem allgemeinen Behinderungsverbot


� Wird wohl weit zu verstehen sein, u.a. auch zu Minderheitenrechten, Kommunalautonomie und Parteienrechte. 


� Funktionelle Erweiterung und Neuverteilung, die dem bereits mit Amsterdam begonnen Prozess der Anerkennung der umfassenderen Aufgaben der Gemeinschaft/Union Rechnung trägt. Nahe liegt, die Aufzählung als verbindliche Gruppen aufzufassen, da die Zahl der Mitglieder nach Art. 70 V vorläufig mind. 6 je Staat beträgt; hier Interpretationsraum für künftige Praxis und Rechtsprechung.


� Maßgeblich zur Förderung einer europäischen Öffentlichkeit


� Insgesamt abstraktere Neufassung von Art. 262 EGV ohne große inhaltliche Neuerung.


� Vgl. Vernehmlassungsverfahren, Art. 147 BV Schweiz


� Zusammenfassungen der bisher in den EGten besonders hervorgehobenen beratenden Gremien.





